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A. Amtliche Texte

Gesetze

291	 Gesetz Nr. 2185  
	 zur Änderung des Gesetzes  
	 zur Errichtung eines Landesamtes  
	 für IT-Dienstleistungen  
	 (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Vom 17. September 2025

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes  

zur Errichtung eines Landesamtes  
für IT-Dienstleistungen  

(IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ)

Das Gesetz zur Errichtung eines Landesamtes für IT-
Dienstleistungen (IT-Dienstleistungszentrum, IT-DLZ) 
vom 2. Dezember 2015 (Amtsbl. I S. 967), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. März 2021 
(Amtsbl. I S. 737), wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.

b)	 Absatz 2 wird aufgehoben.

2.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nummer 8 wird die Angabe „IT-DLZ“ 
durch die Angabe „IT-Dienstleistungszen-
trum“ ersetzt.

bb)	Nummer 9 wird wie folgt gefasst:

„9.	 Beschaffung von Informations- und 
Kommunikationstechnologie,“

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Nicht zu den Aufgaben des IT-DLZ zählen

1.	 die strategische IT-Steuerung des CIO 
(ressortübergreifende IT-Strategie und 
Projektkoordination, Planung und Koordi-
nation der Informationstechnologie, Kom-
munikation) sowie

2.	 die steuerliche Automation.“

c)	 In Absatz 3 werden die Wörter „der Fachauf-
sicht“ durch die Wörter „dem für Digitalisie-
rung zuständigen Ressort“ ersetzt.

3.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird aufgehoben.

b)	 Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1, in dem 
die Wörter „nach Maßgabe des § 9 mit dem 
Personal auf das IT-DLZ“ durch die Wörter 
„mit dem Personal auf das IT-Dienstleistungs-
zentrum“ ersetzt werden.

c)	 Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2, in dem 
die Wörter „Ministerium für Finanzen und 
Europa“ durch die Wörter „für Digitalisierung 
zuständige Ressort“ ersetzt werden.

d)	 Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die 
Absätze 3 und 4, in denen jeweils die Wörter 
„Ministerium für Finanzen und Europa“ durch 
die Wörter „für Digitalisierung zuständigen 
Ressort“ ersetzt werden.

e)	 Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Die Landesregierung kann durch Rechts-
verordnung weitere Aufgaben auf das IT-
Dienstleistungszentrum übertragen, wenn die-
se die Geschäftsbereiche aller oder mehrerer 
obersten Landesbehörden betreffen.“

4.	 § 4 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 4 

Nutzung der Dienstleistungen  
des IT-Dienstleistungszentrums

(1) Die Dienststellen und Einrichtungen der Lan-
desverwaltung sind verpflichtet, das Dienstleis-
tungsangebot des IT-Dienstleistungszentrums für 
die Erbringung von Dienstleistungen zu nutzen.
(2) Die Nutzungsverpflichtung des Absatzes 1 gilt 
nicht
1.	 für Gerichte, Staatsanwaltschaften sowie die 

steuerliche Automation, 
2.	 soweit die Leistung aufgrund bundesrechtli-

cher oder unionsrechtlicher Vorgaben oder im 
Rahmen einer Kooperation mit Bund, Ländern 
oder Kommunen von einer anderen Stelle be-
zogen wird, oder

3.	 für sicherheitsspezifische öffentliche Aufträge, 
die den Zwecken nachrichtendienstlicher Tä-
tigkeiten dienen (§ 145 Nummer 1 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen).

Das für Digitalisierung zuständige Ressort kann 
weitere Ausnahmen von der Nutzungspflicht nach 
Absatz 1 im Einvernehmen mit dem betroffenen 
Ressort unter Berücksichtigung einer von der Lan-
desregierung beschlossenen Gesamtstrategie und 
der darin vorgegebenen IT-Architektur zulassen, 
wenn die Leistungserbringung durch das IT-Dienst-
leistungszentrum nicht sichergestellt oder aus sons-
tigen Gründen im Einzelfall nicht zweckmäßig ist.
(3) Vor Übertragung des Betriebs von Fachver-
fahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 5 auf das IT-
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Dienstleistungszentrum ist im Einvernehmen mit 
dem für Digitalisierung zuständigen Ressort mit 
der fachlich zuständigen Behörde eine Vereinba-
rung zu schließen, in der die zu übertragenden Auf-
gaben festgelegt werden.
(4) Die Beschaffung und Entwicklung neuer und 
die wesentliche Änderung bestehender Fachver-
fahren erfolgen hinsichtlich des technischen Be-
triebs im Einvernehmen der fachlich zuständigen 
obersten Landesbehörde mit dem für Digitalisie-
rung zuständigen Ressort.
(5) Soweit bei der Nutzung gemäß Absatz 1 per-
sonenbezogene Daten verarbeitet werden, handelt 
es sich um eine Auftragsverarbeitung im Sinne des 
Artikels 28 der Verordnung (EU) 2016/679 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 27. Ap-
ril 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum frei-
en Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 1). Die Verarbeitung und 
Nutzung der Daten erfolgt nach den Weisungen der 
jeweils für die Verarbeitung verantwortlichen Stel-
len. Die Landesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung
1.	 die Pflichten und Rechte des Verantwortlichen 

sowie des IT-Dienstleistungszentrums bei einer 
Auftragsverarbeitung nach Satz 1 festzulegen,

2.	 die Maßgaben nach Artikel 28 Absatz 3 Satz 2 
der Verordnung (EU) 2016/679 für eine Auf-
tragsverarbeitung durch das IT-Dienstleis-
tungszentrum zu bestimmen sowie

3.	 die Verpflichtung weiterer Auftragsverarbei-
ter, deren Dienste das IT-Dienstleistungszent-
rum in Anspruch nimmt, auf dieselben Daten-
schutzpflichten zu regeln.“

5.	 § 5 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „IT-DLZ“ durch 
die Angabe „IT-Dienstleistungszentrum“ 
ersetzt.

bb)	In Satz 2 wird die Angabe „IT-DLZ“ durch 
die Angabe „IT-Dienstleistungszentrums“ 
ersetzt.

cc)	 In Satz 3 werden die Wörter „Ministerium 
für Finanzen und Europa“ durch die Wör-
ter „für Digitalisierung zuständige Res-
sort“ ersetzt.

b)	 In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „vierteljähr-
lich“ durch das Wort „halbjährlich“ ersetzt.

6.	 § 6 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „(IT-DLZ)“ 

gestrichen.
b)	 In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Soweit 

nicht die Auftragserfüllung für die Steuerver-
waltung betroffen ist, obliegt dem Verwal-

tungsrat“ durch die Wörter „Dem Verwaltungs-
rat obliegt“ ersetzt und die Angabe „(IT-DLZ)“ 
gestrichen.

7.	 § 7 wird wie folgt geändert:

a)	 In Absatz 1 werden die Wörter „Ministeriums 
für Finanzen und Europa“ durch die Wörter 
„für Digitalisierung zuständigen Ressorts“ er-
setzt.

b)	 In Absatz 2 werden die Wörter „Ministerium 
für Inneres und Sport“ durch die Wörter „Mi-
nisterium für Inneres, Bauen und Sport“ er-
setzt.

c)	 In Absatz 3 werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 
oder § 3 Absatz 4“ durch die Wörter „§ 3 Ab-
satz 1, 3 oder 4“ ersetzt.

d)	 Absatz 4 wird aufgehoben.

e)	 Die Absätze 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5.

f)	 In Absatz 5 Satz 2 wird die Angabe „IT-DLZ“ 
durch die Angabe „IT-Dienstleistungszentrums“ 
ersetzt.

g)	 Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Soweit das IT-Dienstleistungszentrum in 
steuerlichen Fachverfahren Hilfstätigkeiten 
erbringt, untersteht es diesbezüglich der Fach-
aufsicht des Ministeriums der Finanzen und für 
Wissenschaft.“

8.	 § 8 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird aufgehoben.

b)	 Absatz 2 wird Absatz 1, in dem in Satz 1 nach 
dem Wort „Absatz“ die Angabe „2“ durch die 
Angabe „1“ und in Satz 2 die Wörter „Ministe-
rium für Finanzen und Europa“ durch die Wör-
ter „für Digitalisierung zuständige Ressort“ er-
setzt werden.

c)	 Absatz 3 wird Absatz 2, in dem in Satz 1 die 
Wörter „§ 3 Absatz 3 oder Absatz 4“ durch die 
Wörter „§ 3 Absatz 2 bis 4“ und in Satz 2 die 
Wörter „Ministerium für Finanzen und Euro-
pa“ durch die Wörter „für Digitalisierung zu-
ständige Ressort“ ersetzt werden.

9.	 § 9 wird aufgehoben.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 3. Dezember 2025

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger
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Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft
von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz
Berg

284	 Gesetz Nr. 2186  
	 zur Änderung  
	 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes

Vom 12. November 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes
Das Kommunalselbstverwaltungsgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. 
S. 682), zuletzt geändert durch Artikel 49 des Gesetzes 
vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854), wird wie folgt 
geändert:
1.	 In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 51a 

wie folgt gefasst:
„§ 51a Videokonferenzen und Hybridsitzungen in 
außerordentlichen Notlagen“.

2.	 § 48 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 einge-

fügt:
„(6) Ungeachtet der Voraussetzungen nach 
§ 51a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann der 
Gemeinderat mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglie-
der in seiner Geschäftsordnung bestimmen, 
dass Ausschusssitzungen als Hybridsitzungen 
durchgeführt werden können, bei denen Aus-
schussmitglieder mittels Videokonferenztech-
nik zugeschaltet werden; im Übrigen findet 
§ 51a Anwendung. Die Entscheidung über die 
Durchführung einer Hybridsitzung obliegt dem 

jeweiligen Ausschuss. Das Nähere regelt die 
Geschäftsordnung.“

b)	 Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

3.	 In § 49a Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „kom-
munalen Rat“ durch das Wort „Gemeinderat“ er-
setzt.

4.	 § 51a wird wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 51a 
Videokonferenzen und Hybridsitzungen in 

außerordentlichen Notlagen“.

b)	 Dem Absatz 1 werden folgende Sätze ange-
fügt:

„Unter den gleichen Voraussetzungen können 
Gemeinderatssitzungen als Hybridsitzungen 
durchgeführt werden, bei denen Ratsmitglieder 
mittels Videokonferenztechnik zugeschaltet 
werden. Zugeschaltete Ratsmitglieder gelten 
als anwesend im Sinne der §§ 44 und 45.“

c)	 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Der Beschluss des Gemeinderats nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 zur Durchführung von 
Videokonferenzen oder Hybridsitzungen kann 
abweichend von § 38 auch im schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren erfolgen.“

d)	 Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„(3) Die Gemeinde hat die technischen Vo-
raussetzungen nach den Absätzen 1 und 2 zu 
gewährleisten, soweit sie in ihren Verantwor-
tungsbereich fallen.

(4) Die Durchführung von Wahlen und gehei-
men Abstimmungen in Videokonferenzen und 
Hybridsitzungen ist unzulässig.“

e)	 In Absatz 5 Satz 1 wird nach der Angabe „Ab-
satzes 1“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.

f)	 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Bei Durchführung einer öffentlichen Sit-
zung als Videokonferenz erfolgt die Infor-
mation der Öffentlichkeit durch zeitgleiche 
Übertragung in Ton und Bild in einen öffent-
lich zugänglichen Raum, der in der Bekannt-
machung der Sitzung benannt wird. Bei einer 
öffentlichen Hybridsitzung müssen die zuge-
schalteten Ratsmitglieder auch für die im Sit-
zungssaal anwesende Öffentlichkeit sichtbar 
und hörbar sein. Über Beschlüsse nach Ab-
satz 2 ist die Öffentlichkeit unverzüglich zu 
informieren; dies gilt entsprechend, wenn die 
Öffentlichkeit bei einer Ausschusssitzung nicht 
hergestellt werden kann. § 40 bleibt unberührt 
mit der Maßgabe, dass ein Widerspruch nach 
§ 40 Absatz 1 Satz 4 nicht zulässig ist, soweit 
die Übertragung zur Durchführung der Sitzung 
erfolgt.“
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5.	 In § 70 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 71 
Abs.  2 Satz 2“ durch die Angabe „§ 71 Abs. 2 
Satz 4“ ersetzt.

6.	 § 74 Nummer 14a wird wie folgt gefasst:
„14a.	 Videokonferenzen und Hybridsitzungen in 

außerordentlichen Notlagen (§ 51a) mit der 
Maßgabe, dass Absatz 5 keine Anwendung 
findet,“

7.	 § 171 Nummer 15 wird wie folgt gefasst:
„15. 	 Videokonferenzen und Hybridsitzungen in 

außerordentlichen Notlagen (§ 51a) mit der 
Maßgabe, dass die Aufgaben des Finanzaus-
schusses nach § 51a Absatz 5 vom Kreis-
ausschuss wahrgenommen werden.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 Nummer 1, 2, 4, 6 und 7 tritt mit Wirkung 
vom 28. August 2020 in Kraft.
(2) Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2025

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

285	 Gesetz Nr. 2187  
	 zur Änderung  
	 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes

Vom 12. November 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:
Das Gesetz wird wie folgt geändert:
1.	 Nach § 31 Absatz 4 werden die folgenden Absät-

ze 5 bis 6 eingefügt:
„(5) Ist die Wahl von Mitgliedern des Gemeinderats 
rechtskräftig für ungültig erklärt worden, führen 
diese die Geschäfte bis zum Beginn der Amtszeit 
des aufgrund der Wiederholungswahl neu gebilde-
ten Gemeinderats weiter. Die Rechtswirksamkeit 
der Tätigkeit dieser Mitglieder des Gemeinderats 
im Zeitraum bis zum Beginn der Amtszeit des auf-
grund der Wiederholungswahl neu gebildeten Ge-
meinderats wird durch die Ungültigkeit ihrer Wahl 
nicht berührt. Die Sätze 1 und 2 gelten in den Fäl-
len des § 48 Absatz 3 Satz 4 des Kommunalwahl-
gesetzes bis zum Ablauf des Tages der öffentlichen 
Bekanntmachung des berichtigten Wahlergebnis- 
ses entsprechend.
(6) In den Fällen des § 49 des Kommunalwahlge-
setzes endet die Amtszeit des aufgrund der Wie-
derholungswahl neu gebildeten Gemeinderats mit 

dem Ablauf der allgemeinen Amtszeit. Findet eine 
Neuwahl im gesamten Wahlgebiet innerhalb von 
sechs Monaten vor Ablauf der allgemeinen Amts-
zeit statt, so endet die Amtszeit des aufgrund der 
Neuwahl neu gebildeten Gemeinderats erst mit 
dem Ende der nächsten allgemeinen Amtszeit.“

2.	 In § 52 Absatz 2 Satz 2 wird vor der Angabe „erst“ 
die Angabe „des aufgrund der Neuwahl neu gebil-
deten Gemeinderats“ eingefügt.

3.	 § 72 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 

bis 3 eingefügt:
„(2) Die besonderen Vorschriften über die vor-
zeitige Beendigung der Amtszeit des Ortsrats 
und seiner Mitglieder sowie Ortsvorsteher 
bleiben unberührt. Ist die Wahl von Mitglie-
dern des Ortsrats rechtskräftig für ungültig er-
klärt worden, führen diese die Geschäfte bis 
zum Beginn der Amtszeit des aufgrund der 
Wiederholungswahl neu gebildeten Ortsrats 
weiter. Die Rechtswirksamkeit der Tätigkeit 
dieser Mitglieder des Ortsrats im Zeitraum bis 
zum Beginn der Amtszeit des aufgrund der 
Wiederholungswahl neu gebildeten Ortsrats 
wird durch die Ungültigkeit ihrer Wahl nicht 
berührt. Die Sätze 1 und 2 gelten in den Fäl-
len des § 51 in Verbindung mit § 48 Absatz 3 
Satz 4 des Kommunalwahlgesetzes bis zum 
Ablauf des Tages der öffentlichen Bekanntma-
chung des berichtigten Wahlergebnisses ent-
sprechend.
(3) In den Fällen des § 51 in Verbindung mit 
§ 49 des Kommunalwahlgesetzes endet die 
Amtszeit des aufgrund der Wiederholungswahl 
neu gebildeten Ortsrats mit dem Ablauf der 
allgemeinen Amtszeit. Findet eine Neuwahl 
im gesamten Wahlgebiet innerhalb von sechs 
Monaten vor Ablauf der allgemeinen Amtszeit 
statt, so endet die Amtszeit des aufgrund der 
Neuwahl neu gebildeten Ortsrats erst mit dem 
Ende der nächsten allgemeinen Amtszeit.“

b)	 Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden zu den 
Absätzen 4 bis 6.

4.	 § 158 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 

bis 4 eingefügt:
„(3) Ist die Wahl von Mitgliedern des Kreis-
tages rechtskräftig für ungültig erklärt worden, 
führen diese die Geschäfte bis zum Beginn der 
Amtszeit des aufgrund der Wiederholungswahl 
neu gebildeten Kreistages weiter. Die Rechts-
wirksamkeit der Tätigkeit dieser Mitglieder 
des Kreistages im Zeitraum bis zum Beginn 
der Amtszeit des aufgrund der Wiederholungs- 
wahl neu gebildeten Kreistages wird durch die 
Ungültigkeit ihrer Wahl nicht berührt. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 58 in Ver-
bindung mit § 48 Absatz 3 Satz 4 des Kommu-
nalwahlgesetzes bis zum Ablauf des Tages der 
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öffentlichen Bekanntmachung des berichtigten 
Wahlergebnisses entsprechend.
(4) In den Fällen des § 58 in Verbindung mit 
§ 49 des Kommunalwahlgesetzes endet die 
Amtszeit des aufgrund der Wiederholungswahl 
neu gebildeten Kreistages mit dem Ablauf der 
allgemeinen Amtszeit. Findet eine Neuwahl 
im gesamten Wahlgebiet innerhalb von sechs 
Monaten vor Ablauf der allgemeinen Amtszeit 
statt, so endet die Amtszeit des aufgrund der 
Neuwahl neu gebildeten Kreistages erst mit 
dem Ende der nächsten allgemeinen Amtszeit.“

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5.
5.	 In § 173 Absatz 3 wird vor der Angabe „erst“ die 

Angabe „des aufgrund der Neuwahl neu gebildeten 
Kreistages“ eingefügt.

6.	 § 207 wird wie folgt geändert:
a)	 Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 3 

bis 4 eingefügt:
„(3) Ist die Wahl von Mitgliedern der Regio-
nalversammlung rechtskräftig für ungültig er-
klärt worden, führen diese die Geschäfte bis 
zum Beginn der Amtszeit der aufgrund der 
Wiederholungswahl neu gebildeten Regional-
versammlung weiter. Die Rechtswirksamkeit 
der Tätigkeit dieser Mitglieder der Regional-
versammlung im Zeitraum bis zum Beginn der 
Amtszeit der aufgrund der Wiederholungswahl 
neu gebildeten Regionalversammlung wird 
durch die Ungültigkeit ihrer Wahl nicht be-
rührt. Die Sätze 1 und 2 gelten in den Fällen 
des § 67 in Verbindung mit § 58 in Verbindung 
mit § 48 Absatz 3 Satz 4 des Kommunalwahl-
gesetzes bis zum Ablauf des Tages der öffentli-
chen Bekanntmachung des berichtigten Wahl-
ergebnisses entsprechend.
(4) In den Fällen des § 58 in Verbindung mit 
§ 49 des Kommunalwahlgesetzes endet die 
Amtszeit der aufgrund der Wiederholungswahl 
neu gebildeten Regionalversammlung mit dem 
Ablauf der allgemeinen Amtszeit. Findet eine 
Neuwahl im gesamten Wahlgebiet innerhalb 
von sechs Monaten vor Ablauf der allgemeinen 
Amtszeit statt, so endet die Amtszeit der auf-
grund der Neuwahl neu gebildeten Regional-
versammlung erst mit dem Ende der nächsten 
allgemeinen Amtszeit.“

b)	 Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2025

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft
von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

292	 Gesetz Nr. 2188  
	 zur Änderung  
	 des Saarländischen Spielhallengesetzes  
	 und zur Änderung  
	 des Saarländischen Spielbankgesetzes

Vom 12. November 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des Saarländischen Spielhallengesetzes

Das Saarländische Spielhallengesetz vom 20. Juni 
2012 (Amtsbl. I S. 156, 171), zuletzt geändert durch 
das Gesetz vom 27. August 2025 (Amtsbl. I S. 854), 
wird wie folgt geändert:
1.	 § 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In § 4 Absatz 3 Satz 2 wird die Nummer 5 
durch die folgende Nummer 5 ersetzt:
„5.	 in Spielhallen zu rauchen. Ausgenommen 

hiervon sind untergeordnete, vollständig 
abgetrennte und deutlich als Raucherbe-
reiche gekennzeichnete Räume. In diesen 
Räumen ist die entgeltliche und die unent-
geltliche Verabreichung von Speisen oder 
Getränken sowie deren Verzehr untersagt.“

b)	 Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 einge-
fügt:
„(4) Das für Wirtschaft zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, unter Berücksichtigung 
der Ziele dieses Gesetzes in § 1 Absatz 1 und 
zum Schutz der Beschäftigten sowie der Kun-
dinnen und Kunden durch Rechtsverordnung 
nähere Bestimmungen zur Ausgestaltung der 
Spielhallen zu erlassen.“

2.	 In § 11 Absatz 1 wird die Nummer 4 durch folgen-
de Nummer 4 ersetzt:
„4.	 entgegen § 4 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5

a)	 als Erlaubnisinhaberin oder Erlaubnisin-
haber das Rauchverbot nicht beachtet oder 
das Rauchen duldet, oder

b)	 Raucherräume vorhält, die nicht unterge-
ordnet oder nicht vollständig abgetrennt 
oder deutlich als Raucherbereiche gekenn-
zeichnet sind.“

Artikel 2 
Änderung des Saarländischen Spielbankgesetzes

Das Saarländische Spielbankgesetz vom 20. Juni 2012 
(Amtsbl. I S. 156), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 4. Dezember 2024 (Amtsbl. I S. 1187_2), wird wie 
folgt geändert:
1.	 In § 6 Absatz 5 werden die Wörter „, soweit dort 

auch eine Gaststätte betrieben wird“ gestrichen.
2.	 In § 13 wird folgende Nummer 13 eingefügt:

„13.  �ergänzende Regelungen hinsichtlich der 
räumlichen Ausgestaltung der Spielbanken.“
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3.	 § 21 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nach der Nummer 7 wird folgende Nummer 8 
eingefügt:

„8.	 entgegen § 6 Absatz 5 das Rauchverbot 
nicht beachtet, das Rauchen duldet oder 
Raucherräume vorhält, die nicht unterge-
ordnet oder nicht vollständig abgetrennt 
oder deutlich als Raucherbereich gekenn-
zeichnet sind.“

b)	 Die bisherige Nummer 8 wird die Nummer 9.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2025

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke,

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft

von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz

Berg

287	 Gesetz Nr. 2190  
	 zur Änderung des  
	Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes (SAWG)

Vom 12. November 2025

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

Artikel 1 
Änderung des  

Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes

1.	 Das Saarländische Abfallwirtschaftsgesetz vom 
26. November 1997 zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 27. August 2025 (Amtsbl. I 
S. 854) wird wie folgt geändert:

a)	 In den §§ 18 Absatz 1 Satz 1, Absatz 5 und 
Absatz 6 Satz 2, 18a Satz 1 und Satz 2, 23 Ab-
satz 2 Satz 1, Absatz 4 Satz 1, und Absatz 6, 
24 Absatz 2, 25 Absatz 1 Satz 2, 33 Absatz 5 
Satz 1, 36 Absatz 5 Satz 1, 39 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 2, 41 und 43 Absatz 1 Satz 1 wird 
jeweils die Angabe „Ministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz“ durch die Angabe „für 
Abfallwirtschaft zuständige Ministerium“ er-
setzt.

b)	 In den §§ 18 Absatz 4 Satz 1, 28 Absatz 5, 29 
Absatz 4, 36 Absatz 3 Satz 1 und 39 Absatz 1 
Satz 3 wird jeweils die Angabe „Ministeriums 
für Umwelt und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „für Abfallwirtschaft zuständigen Mi-
nisteriums“ ersetzt.

c)	 In den §§ 22, 31 Absatz 5 und 36 Absatz 4 
Satz 2 wird die Angabe „Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz“ durch die Anga-
be „für Abfallwirtschaft zuständigen Ministe-
rium“ ersetzt.

d)	 § 18 Absatz 3 Nummer 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„das Ministerium der Finanzen und für Wis-
senschaft, das Ministerium der Justiz und das 
Ministerium für Inneres, Bauen und Sport.“

e)	 In § 34 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „Ministerium für Umwelt, 
Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucher-
schutz“ ersetzt.

f)	 In § 42 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „für Abfallwirtschaft zustän-
dige Ministerium“ und die Angabe „Ministe-
rium für Inneres und Sport“ durch die Angabe 
„Ministerium für Inneres, Bauen und Sport“ 
ersetzt.

2.	 Nach § 42 wird der folgende § 42a eingefügt:

„§ 42a  
Videoüberwachung von Wertstoffcontainern

(1) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 36 
Absatz 1 Satz 1 und 2 können die Ortspolizeibe-
hörden an oder in räumlich unmittelbarer Nähe zu 
Wertstoffcontainern personenbezogene Daten mit 
Hilfe von optisch-elektronischen Einrichtungen 
(Videoüberwachung) verarbeiten, sofern überwie-
gende schutzwürdige Interessen der betroffenen 
Personen nicht entgegenstehen.
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(2) Für andere als die in § 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 
benannten Zwecke dürfen die Daten nur verarbei-
tet werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zur 
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten gegen das 
Umweltrecht, zur Verfolgung von Straftaten oder 
zur Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche 
erforderlich ist.

(3) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten sind un-
verzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung 
des verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich 
sind, spätestens jedoch nach Ablauf von 72 Stun-
den nach Datenerhebung. Im Einzelfall dürfen die 
Daten um weitere 48 Stunden gespeichert werden, 
wenn ohne die Speicherung die Erreichung des ver-
folgten Zwecks gefährdet wäre. Die Sätze 1 und 2 
gelten nicht, soweit die Daten für die Zwecke nach 
Absatz 2 weiterverarbeitet werden.

(4) Der Umstand der Videoüberwachung, Name 
und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle so-
wie die Möglichkeit, beim Verantwortlichen die 
Informationen nach Artikel 13 der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natür-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) zu erhalten, sind durch geeig-
nete Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
erkennbar zu machen.

(5) Die Durchführung einer Videoüberwachung 
nach Absatz 1 ist dem für Abfallwirtschaft zustän-
digen Ministerium unter Angabe der Örtlichkeit 
der Videoüberwachung anzuzeigen.

(6) Das für Abfallwirtschaft zuständige Ministeri-
um evaluiert die Videoüberwachung dahingehend, 
ob eine empirisch messbare Reduktion illegaler 
Abfallablagerungen feststellbar ist. Die Kommu-
nen, die eine Videoüberwachung nach Absatz 1 
durchführen, stellen dem für Abfallwirtschaft zu-
ständigen Ministerium die für die Evaluation be-
nötigten Daten zur Verfügung, soweit ihnen diese 
Daten vorliegen oder diese im Zusammenhang mit 
der Videoüberwachung anfallen.“

Artikel 2 
Weitere Änderung des  

Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes

Das Saarländische Abfallwirtschaftsgesetz, zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 dieses Gesetzes, wird wie folgt 
geändert:

§ 42a wird gestrichen.

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am 
1. Januar 2026 in Kraft.

(2) Artikel 2 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2030 
in Kraft.

Saarbrücken, den 5. Dezember 2025

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Rehlinger

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft
von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport
Jost

Der Minister für Arbeit, Soziales,  
Frauen und Gesundheit

Dr. Jung

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot

Die Ministerin für Umwelt, Klima, Mobilität,  
Agrar und Verbraucherschutz

Die Ministerin der Justiz
Berg

283	 Gesetz Nr. 2193  
	 zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften

Vom 9. Dezember 2025
Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 
Änderung des Saarländischen Beamtengesetzes

Das Saarländische Beamtengesetz vom 11. März 2009 
(Amtsbl. S. 514), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 17. September 2025 (Amtsbl. I S. 1042) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:
§ 67 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
1.	 Die Angabe „100,00 Euro“ wird durch die Angabe 

„50,00 Euro“ ersetzt.
2.	 Die Angabe „150,00 Euro“ wird durch die Angabe 

„100,00 Euro“ ersetzt.
3.	 Die Angabe „300,00 Euro“ wird durch die Angabe 

„250,00 Euro“ ersetzt.
4.	 Die Angabe „450,00 Euro“ wird durch die Angabe 

„400,00 Euro“ ersetzt. 
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5.	 Die Angabe „600,00 Euro“ wird durch die Angabe 
„550,00 Euro“ ersetzt.

6.	 Die Angabe „750,00 Euro“ wird durch die Angabe 
„700,00 Euro“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Saarländischen Reisekostengesetzes

Das Saarländische Reisekostengesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. August 1976 (Amtsbl. 
S.  857), das zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 24. März 2022 (Amtsbl. I. S. 569) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

Nach § 3 Absatz 6 wird der folgende Absatz 7 einge-
fügt:

„(7) Der Bescheid über die Reisekostenvergütung kann 
vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen 
werden, sofern weder ein Ermessen noch ein Beurtei-
lungsspielraum besteht.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

Saarbrücken, den 10. Dezember 2025

Die Ministerpräsidentin

Rehlinger

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft

von Weizsäcker

Der Minister für Inneres, Bauen und Sport

Jost

Verordnungen

288	 Verordnung zur Änderung  
	 der Verordnung über die Festsetzung  
	 von Zulassungszahlen für die Studiengänge  
	 mit Zulassungsbeschränkungen  
	 an der Universität des Saarlandes,  
	 an der Hochschule für Technik und Wirtschaft  
	 des Saarlandes (Fachhochschule),  
	 an der Hochschule der Bildenden Künste Saar  
	 und an der Hochschule für Musik Saar,  
	 die nicht in das Verfahren  
	 der „Stiftung für Hochschulzulassung“  
	 einbezogen sind, für das Studienjahr 2025/2026

Vom 5. Dezember 2025

Aufgrund des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Hochschulzulassung vom 18. September 2019 
(Amtsbl.  I S. 752) verordnet das Ministerium der 
Finanzen und für Wissenschaft:

Artikel 1

§ 1 Ziffer I Nummer 2 der Verordnung über die Fest-
setzung von Zulassungszahlen für die Studiengänge 
mit Zulassungsbeschränkungen an der Universität des 
Saarlandes, an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft des Saarlandes (Fachhochschule), an der Hoch-
schule der Bildenden Künste Saar und an der Hoch-
schule für Musik Saar, die nicht in das Verfahren der 
„Stiftung für Hochschulzulassung“ einbezogen sind, 
für das Studienjahr 2025/2026 vom 25. Juni 2025 
(Amtsbl. I S. 544) erhält folgende Fassung:

„2. Sommersemester 2026

Studiengang SS 
2026

1. Betriebswirtschaftslehre
Master (Kernbereich) 46

2. Border Studies
Master (Kernbereich) 0

3. Digitale Betriebswirtschaftslehre
Master (Kernbereich) 9

4. Europawissenschaften:  
Geographien Europas
Bachelor (Kernbereich) 0

5. European Management
Master (Weiterbildung) 0

6. Gesundheitssport
Master (Kernbereich) 17

7. Master (Blended Learning)  
of Evaluation MABLE
Master (Weiterbilung) 0

8. Räume, Politiken und Gesellschaften 
Europas
Master (Kernbereich) 0

9. Wirtschaftspädagogik
Bachelor (Kernbereich) 0

10. Ernährungsmedizin und Diätetik
Bachelor (Kernbereich) 0

11. Physiotherapie
Bachelor (Kernbereich) 0

12. Informatik
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

13. Mathematik
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0
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14. Medieninformatik
Bachelor (Kernbereich) 
Master (Kernbereich)

 
0 
16

15. Biotechnologie
Master (Kernbereich) 8

16. Chemie
Bachelor (Kernbereich) 
Bachelor (Nebenfach)

0 
0

17. Chemie (international)
Bachelor (Kernbereich) 0

18. Chemie
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

19. Physik (international)
Bachelor (Kernbereich)

0 
0

20. Physik
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

21. Technik
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB) 0

22. Altertumswissenschaften (international)
Bachelor (Kernbereich) 0

23. Computerlinguistik
Bachelor (Kernbereich) 0

24. Cultural Studies und Management
Bachelor (Kernbereich) 0

25. Deutsch
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

26. Englisch
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

27. Europäische Literaturen und Medien 
im globalen Kontext
Bachelor (Kernbereich) 0

28. Europawissenschaften:  
Neu-Zeit-Geschichte
Bachelor (Kernbereich) 0

29. Europawissenschaften:  
Vergleichende Literaturwissenschaft
Bachelor (Kernbereich) 0

30. Evangelische Religion
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

31. Französisch
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

32. Geschichte
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1)

0 
0

33. Katholische Religion
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

34. Language Science
Bachelor (Kernbereich) 
Bachelor (Nebenfach)

0 
0

35. Language Science and Technology
Master (Kernbereich) 0

36. Latein
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 0

37. Linguistica e didattica dell´italiano nel 
contesto internazionale
Master (Kernbereich) 0

38. Literatur-, Kultur- und Sprach
geschichte des deutschsprachigen 
Raums (international)
Master (Kernbereich) 34

39. Philosophie/Ethik
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 
Lehramt für die Sekundarstufe I (LS1) 
Lehramt an beruflichen Schulen (LAB)

0 
0 
0

40. Romanistik-Französisch
Bachelor (Hauptfach) 
Bachelor (Nebenfach)

0 
0

41. Romanistik-Italienisch
Bachelor (Hauptfach) 
Bachelor (Nebenfach)

0 
0
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42. Romanistik-Italienisch,  
Doppelabschluss Siena/Lecce
Master (Erweitertes Hauptfach) 0

43. Romanistik-Spanisch
Bachelor (Hauptfach) 
Bachelor (Erweitertes Hauptfach) 
Bachelor (Nebenfach)

0 
0 
0

44. Romanistik-Spanisch, Sevilla-Variante
Bachelor (Erweitertes Hauptfach) 0

45. Romanistik  
(Spanisch/Lateinamerikanisch)
Bachelor (Nebenfach) 0

46. Spanisch
Lehramt für die Sekundarstufe I und II 
(LS1 + 2) 0

47. Translation Science and Technology
Master (Kernbereich) 0

48. Translation Science and Technology, 
Doppelabschluss
Master (Kernbereich) 0

49. Deutsches Recht und  
Europäische Rechtsvergleichung
Master (Aufbaustudiengang) 0

50. Informationstechnologie und Recht
Master (Aufbaustudiengang) 0

51. Rechtswissenschaft
Bachelor (Kernbereich) 
Staatsexamen

0 
0

52. Unternehmenskommunikation und 
Rhetorik/Business Communication and 
Rhetoric
Master (Weiterbildung) 0

53. Wirtschaftsrecht  
für die Unternehmenspraxis
Master (Weiterbildung) 0

54. Human- und Molekularbiologie
Master (Kernbereich) 25

55. Human- und Molekularbiologie  
(international)
Bachelor (Kernbereich) 0

56. Angewandte Kulturwissenschaften
Master (Kernbereich) 12

57. Forschungsmaster Biomed
Master (Kernbereich) 20

58. Historisch orientierte  
Kulturwissenschaften
Master (Kernbereich) 7

59. Digital Sciences for Transformation 
(Scheer-School)
Master (Weiterbildung) 0

Im Übrigen werden in den unter Nummer 1 aufgeführ-
ten Studiengängen, soweit vorstehend nichts Abwei-
chendes geregelt ist, die Zulassungszahlen zum Som-
mersemester 2026 auf 0 gesetzt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 5. Dezember 2025

Der Minister der Finanzen und für Wissenschaft

von Weizsäcker

289	 Verordnung zur Änderung  
	 von Verordnungen auf dem Gebiet  
	 des Schulrechts im Bereich  
	 des gebundenen Ganztags sowie zur begleitenden  
	 Umsetzung des Rechtsanspruchs auf  
	Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter

Vom 4. Dezember 2025

Aufgrund des § 5a Absatz 4 und des § 33 Absatz 1 und 
2 des Schulordnungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. August 1996 (Amtsbl. S. 846; 
1997, S. 147), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
10. Juli 2024 (Amtsbl. I S. 570; 610), verordnet das 
Ministerium für Bildung und Kultur:

Artikel 1

Die Ganztagsschulverordnung vom 30. Januar 2013 
(Amtsbl. I S. 52) zuletzt geändert durch die Verordnung 
vom 2. September 2021 (Amtsbl. I S. 2120), wird wie 
folgt geändert:

1.	 Die Überschrift der Verordnung wird wie folgt ge-
ändert:

Nach dem Wort „Gebundene“ werden die Wörter 
„und die Teilgebundene“ eingefügt.

2.	 § 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Mit der Errichtung weiterer Gebundener Ganz-
tagsschulen stellt die saarländische Landesregie-
rung vor allem pädagogische Ziele im Sinne einer 
individuellen, ganzheitlichen Förderung jedes ein-
zelnen Kindes in den Vordergrund und entwickelt 
eine moderne, an den heutigen gesellschaftlichen 
Bedürfnissen orientierte Bildungsinfrastruktur, 
die der bestmöglichen Förderung der Kinder und 
Jugendlichen durch multiprofessionelles Arbeiten 
Rechnung trägt.“
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3.	 § 2 wird wie folgt gefasst:

„§ 2  
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Rahmenbedin-
gungen für die Errichtung und den Betrieb von 
Gebundenen und Teilgebundenen Ganztagsschu-
len im Bereich der Regelformen der allgemein 
bildenden Schulen und den Förderschulen mit den 
Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotio-
nale und soziale Entwicklung. An einer Gebunde-
nen Ganztagsschule im Endausbau unterliegt der 
Schulbetrieb den Regelungen dieser Verordnung. 
An Gebundenen Ganztagsschulen in der Aufbau-
phase unterliegt der aufwachsend gebundene Teil 
des Schulbetriebs, an Teilgebundenen Ganztags-
schulen unterliegt der teilgebundene Bereich des 
Schulbetriebs den Regelungen dieser Verordnung. 
Die im Ganztagsbetrieb nach dieser Verordnung 
geführten Klassen an Gebundenen und Teilgebun-
denen Ganztagsschulen werden als Ganztagsklas-
sen bezeichnet.

(2) An Teilgebundenen Ganztagsschulen im Pri-
marbereich können Ganztagsklassen in Klassen-
stufe 1 eingerichtet werden, die bis einschließlich 
Klassenstufe 4 fortzuführen sind. An weiterführen-
den Schulen werden Ganztagsklassen in der Klas-
senstufe 5 eingerichtet und müssen bis einschließ-
lich der Klassenstufen 6, 7, 8, 9 oder 10 fortgeführt 
werden. Die Einrichtung einer Ganztagsklasse darf 
nicht zur Klassenmehrbildung führen. An Teilge-
bundenen Ganztagsschulen können ganze Jahrgän-
ge im Ganztagsschulbetrieb geführt werden.

(3) Nähere Festlegungen für den Ganztagsschul-
betrieb im Förderschulbereich werden in Abstim-
mung mit der jeweiligen Schule im Rahmen einer 
standortbezogenen Vereinbarung zwischen Schul-
träger und Schulaufsichtsbehörde getroffen. Im 
Sinne einer bestmöglichen ganzheitlichen Unter-
stützung der Schülerinnen und Schüler soll hierbei 
auch die Jugendhilfe miteinbezogen werden.“

4.	 § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 folgende neue Nummer 1 wird eingefügt:

„1.	 Beschluss des Schulträgers“

bb)	Die bisherigen Nummern 1 bis 4 werden 
zu den Nummern 2 bis 5.

cc)	  Folgende Nummer 6 wird angefügt:

„6. 	 eine Erklärung des Schulträgers, dass 
er die erforderliche Eigenleistung im 
laufenden Jahr und bei mehrjährigen 
Vorhaben auch in den Folgejahren 
aufbringen kann und die Folgekosten 
die Grenzen seiner dauernden Leis-
tungsfähigkeit unter Berücksichti-
gung der sonstigen Pflichtaufgaben 
nicht übersteigen. Diese Erklärung 
wird durch das Ministerium für Bil-

dung und Kultur an die Kommunal-
aufsicht zur Kenntnis weitergeleitet.“

dd)	Satz 3 und 4 werden gestrichen.
5.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 werden die Wörter „das Mittages-

sen“ durch die Wörter „die Mittagspause“ 
ersetzt.

bb)	Es werden folgende Sätze angefügt:
„Die Rhythmisierung wird schulstand-
ortspezifisch individuell gestaltet und im 
jeweiligen pädagogischen Konzept festge-
schrieben. Sie ermöglicht flexible Unter-
richts- und Freizeiten, wie insbesondere 
das Unterrichten in Blöcken sowie eine ab-
weichende Stundentaktung.“

b)	 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) An allen Gebundenen Ganztagsschulen 
wird an vier Tagen in der Woche ein mindes-
tens acht Zeitstunden umfassendes Angebot 
verpflichtend vorgehalten. Dabei besteht die 
Möglichkeit, eine in der Regel bis zu 30-mi-
nütige offene Anfangszeit in Form eines päd-
agogischen Angebots vor Beginn des für alle 
Schülerinnen und Schüler verpflichtenden 
Schulbetriebes oder offene Endzeit in Form 
eines pädagogischen Angebots nach Ende des 
für alle Schülerinnen und Schüler verpflichten-
den Schulbetriebes einzurichten; eine solche 
Einrichtung ist in dem pädagogischen Konzept 
darzustellen und bedarf der vorherigen Geneh-
migung der Schulaufsichtsbehörde. An Gebun-
denen Ganztagsschulen sind alle Schülerinnen 
und Schüler an vier Tagen in der Woche in der 
Regel mindestens acht Zeitstunden verpflich-
tend anwesend. Im Falle der Einrichtung einer 
offenen Anfangszeit oder Endzeit im Sinne des 
Satzes 2 reduziert sich die Zeit der verpflich-
tenden Anwesenheit der Schülerinnen und 
Schüler um die Zeit des offenen Angebots. In 
jedem Fall darf die verpflichtende Anwesen-
heit der Schülerinnen und Schüler achteinhalb 
Zeitstunden nicht überschreiten.“

6.	 § 8 wird wie folgt gefasst:
„§ 8 

Mittagsverpflegung, Organisation und Anmeldung
(1) Vom Schulträger ist eine am Bedarf orientierte 
Mittagsverpflegung für Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und das sonstige pädagogische Personal 
der Gebundenen Ganztagsschule zu gewährleis-
ten. Bei der Planung des Essensangebots sind die 
Schülerinnen und Schüler in angemessener Form 
zu beteiligen. Die gemeinsame Einnahme der Mit-
tagsverpflegung unterstützt das an den Gebunde-
nen Ganztagsschulen gelebte Gemeinschaftsgefühl 
und das soziale Miteinander. Das im Rahmen der 
Mittagsverpflegung vom Schulträger bereitgestell-
te Mittagessen muss dem ‚DGE-Qualitätsstandard 
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für die Verpflegung in Schulen‘ in seiner jeweils 
aktuellen Auflage entsprechen.“
(2) Mit der Anmeldung an der Gebundenen Ganz-
tagsschule sind die Schülerinnen und Schüler 
grundsätzlich auch für die Mittagsverpflegung 
angemeldet. Für das Mittagessen ist ein von dem 
Schulträger festgesetzter angemessener Kosten-
beitrag an den Schulträger zu entrichten. Sofern in 
Ausnahmefällen aus gegenüber dem Schulträger 
nachgewiesenen insbesondere gesundheitlichen 
Gründen keine Teilnahme am Mittagessen erfolgen 
kann, sind entsprechende Absprachen zwischen 
Schulträger und Erziehungsberechtigten zu treffen.
(3) Schülerinnen und Schüler der Gebundenen 
Ganztagsschule, die bereits vor dem Schuljahr 
2026/2027 die jeweilige Gebundene Ganztags-
schule besucht haben, gelten ab dem Schuljahr 
2026/2027 ebenfalls grundsätzlich für die Mit-
tagsverpflegung angemeldet, sofern die Erzie-
hungsberechtigten der Anmeldung nach vorheriger 
Information durch den Schulträger nicht wider-
sprechen.“

7.	 § 9 wird wie folgt gefasst:
„§ 9 

Ergänzende Betreuungsangebote
Insbesondere im Primarbereich kann der Schulträ-
ger darauf hinwirken, dass über die in § 5 genann-
ten verpflichtenden Anwesenheitszeiten hinaus 
ein am Bedarf ausgerichtetes ergänzendes Betreu-
ungsangebot für die Schülerinnen und Schüler vor-
gehalten wird, das einen Zeitraum in den Ferien 
sowie einen gewissen Zeitraum vor Schulbeginn, 
nach Schulschluss und den schulfreien Nachmittag 
umfasst. Sofern ein ergänzendes Betreuungsange-
bot eingerichtet wird, wird empfohlen, dies insbe-
sondere im Hinblick auf § 24 Absatz 4 des Ach-
ten Buches Sozialgesetzbuch mit dem örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe abzustimmen. 
Bei Wahrnehmung des ergänzenden Betreuungs-
angebotes (teilweise oder vollständig) kann, sofern 
ein finanzieller Beitrag der Erziehungsberechtigten 
erfolgt, eine pauschale, das gesamte ergänzende 
Betreuungsangebot umfassende Kostenbeteiligung 
erfolgen.“

8.	 Dem § 10 werden folgende Sätze angefügt:
„Das erarbeitete Konzept ist in regelmäßigen Ab-
ständen von der Schule zu überprüfen und wei-
terzuentwickeln. Änderungen am pädagogischen 
Konzept bedürfen der vorherigen Zustimmung 
durch die Schulaufsichtsbehörde.“

9.	 Dem § 11 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Die Regelungen des § 29a des Schulordnungs-
gesetzes für pädagogische Fachkräfte im Ganztags-
betrieb und in außerunterrichtlichen schulischen 
Bildungs- und Betreuungsangeboten finden in der 
jeweils geltenden Fassung Anwendung. Darüber 
hinaus finden die Regelungen des Erlasses betref-
fend die Vorlage eines erweiterten Führungszeug-
nisses im schulischen Bereich vom 26. Juni 2014 

(Amtsbl. II S. 571), in der jeweils geltenden Fas-
sung Anwendung.“

10.	§ 12 wird wie folgt geändert:
a)	 In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „die unter 

anderem die Schulleitung bei der Organisation 
des Angebots unterstützt“ durch die Wörter 
„die gemeinsam mit der Schulleitung das An-
gebot konzipiert und organisiert sowie bei der 
Durchführung der außerunterrichtlichen päda-
gogischen Angebote mitwirkt“ ersetzt.

b)	  Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) In der Lernzeit sowie der gebundenen und 
ungebundenen Freizeit können die Lehrkräfte 
und pädagogischen Fachkräfte durch ergän-
zende Angebote, bei denen sonstiges Personal 
zum Einsatz kommt, unterstützt werden. Hier-
für sowie für die Durchführung von Projekten 
mit außerschulischen Partnern werden auf An-
trag schuljahresbezogen pro am Standort vor-
handener Klasse Zuwendungen des Landes zur 
Verfügung gestellt. Die Höhe der Zuwendung 
sowie das Bewilligungsverfahren werden in ei-
ner Richtlinie geregelt. Die dadurch möglichen 
Angebote müssen nicht auf die Schülerinnen 
und Schüler einer Klasse beschränkt sein.“

11.	 § 13 wird wie folgt geändert:
a)	 Absatz 1 Satz 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„In den Klassenstufen 5 bis 10 der Gemein-
schaftsschulen werden pro Klasse elf Lehrer-
wochenstunden zusätzlich zur Stundentafel 
zugewiesen. In den Klassenstufen 5 und 6 der 
Gymnasien werden pro Klasse 13 und in den 
Klassenstufen 7, 8 und 9 elf Lehrerwochen-
stunden sowie in den Klassenstufen 10 neun 
Lehrerwochenstunden zusätzlich zur Stunden-
tafel zugewiesen.“

b)	 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In der Lernzeit sowie der gebundenen und 
ungebundenen Freizeit können die Lehrkräfte 
und pädagogischen Fachkräfte durch ergän-
zende Angebote, bei denen sonstiges Personal 
zum Einsatz kommt, unterstützt werden. Hier-
für sowie für die Durchführung von Projekten 
mit außerschulischen Partnern werden auf An-
trag schuljahresbezogen pro am Standort vor-
handener Klasse Zuwendungen des Landes zur 
Verfügung gestellt. Die Höhe der Zuwendung 
sowie das Bewilligungsverfahren werden in ei-
ner Richtlinie geregelt. Die dadurch möglichen 
Angebote müssen nicht auf die Schülerinnen 
und Schüler einer Klasse beschränkt sein.“

c)	 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 2 werden die Wörter „sozialpäd-

agogische Fachkräfte“ durch die Wörter 
„Fachkräfte für Schulsozialarbeit“ ersetzt.

bb)	In Satz 3 wird nach dem dritten Spiegel-
strich folgender Spiegelstrich eingefügt:
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„– 	 Schulsozialarbeit gemäß § 13a des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch;“

cc)	 In Satz 5 Halbsatz 2 und Satz 6 werden 
jeweils die Wörter „sozialpädagogischen 
Fachkräfte“ durch die Wörter „Fachkräfte 
für Schulsozialarbeit“ ersetzt.

dd)	In Satz 8 und 10 werden jeweils die Wörter 
„sozialpädagogische Betreuung“ durch das 
Wort „Schulsozialarbeit“ ersetzt.

ee)	 Folgende Sätze werden angefügt:
„Vor dem Hintergrund der dargestellten 
Kooperation mit der Jugendhilfe werden 
durch das Land zusätzliche Lehrerwochen-
stunden zur Verfügung gestellt. Für eine 
vierzügige Gebundene Ganztagsschule 
im Endausbau werden Lehrerwochenstun-
den im Umfang einer vollen Lehrerstelle 
zur Verfügung gestellt. Bei Gebundenen 
Ganztagsschulen mit abweichender Zü-
gigkeit werden pro Ganztagsklasse eine 
Lehrerwochenstunde sowie zusätzlich pro 
Zug eine Lehrerwochenstunde zur Verfü-
gung gestellt. Von den gemäß Satz 12 und 
Satz 13 zur Verfügung stehenden Lehrer-
wochenstunden werden jeweils 10 Lehrer-
wochenstunden zugewiesen. Die Differenz 
der gemäß Satz 12 und Satz 13 zur Ver-
fügung gestellten Lehrerwochenstunden 
zu den in Satz 14 festgelegten Lehrerwo-
chenstunden wird auf Antrag des Schul-
trägers als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe kapitalisiert und dieser Be-
trag durch die Schulaufsichtsbehörde zur 
Personalisierung mit zusätzlicher Schul-
sozialarbeit in Form einer Zuwendung zur 
Verfügung gestellt. An Teilgebundenen 
Ganztagsschulen werden pro Ganztags-
klasse eine Lehrerwochenstunde sowie zu-
sätzlich pro Zug eine Lehrerwochenstunde 
zur Verfügung gestellt. Von diesen zur Ver-
fügung gestellten Lehrerwochenstunden 
wird eine Lehrerwochenstunde pro Ganz-
tagsklasse zugewiesen. Die Differenz der 
gemäß Satz 16 zur Verfügung gestellten 
Lehrerwochenstunden zu den in Satz 17 
festgelegten Lehrerwochenstunden wird 
auf Antrag des Schulträgers als örtlicher 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe kapita-
lisiert und dieser Betrag durch die Schul-
aufsichtsbehörde zur Personalisierung mit 
zusätzlicher Schulsozialarbeit in Form 
einer Zuwendung zur Verfügung gestellt.“

d)	 Absatz 4 wird aufgehoben.
12.	Nach § 13 wird folgender (neuer) § 14 eingefügt:

„§ 14 
Personaleinsatz an den Förderschulen

Die Personalisierung für den Primarbereich be-
ziehungsweise den weiterführenden Schulbereich 
der Förderschulen orientiert sich grundsätzlich an 

den §§ 11,12 und 13, wobei die dort vorgesehene 
personelle Ausstattung nicht unterschritten werden 
darf. Die Einzelheiten des Personaleinsatzes an der 
jeweiligen Förderschule bleiben einer standortbe-
zogenen Vereinbarung vorbehalten.“

13.	Die bisherigen §§ 14 und 14a werden zu den §§ 15 
und 16.

14.	 In dem neuen § 15 Absatz 2 Nummer 4 werden die 
Wörter „(zum Beispiel Teamräume, Arbeitsplät-
ze für Lehrkräfte, Raum zum Entspannen, Büro, 
Besprechungs- und Pausenraum für das sonstige 
pädagogische Personal)“ durch die Wörter „(zum 
Beispiel Team-, Pausen- und Besprechungsräume 
für die am Standort tätigen Personen, Arbeitsplätze 
für Lehrkräfte)“ ersetzt.

15.	Der bisherige § 15 wird zu § 17.

Artikel 2 
Änderung der Verordnung über statistische 

Erhebungen an den Schulen und schulischen 
Einrichtungen sowie den Studien- und 

Landesseminaren im Saarland

§ 6 der Verordnung über statistische Erhebungen an den 
Schulen und schulischen Einrichtungen sowie den Stu-
dien- und Landesseminaren im Saarland vom 23. Au-
gust 2001 (Amtsbl. S. 1990), zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 8. Dezember 2023 (Amtsbl.  I 
S. 1126), wird wie folgt gefasst:

„§ 6 
Auskunftspflicht

(1) Auskunftspflichtig sind die Schulleiter und Schul-
leiterinnen und die Leiter und Leiterinnen der Studien- 
und Landesseminare. Soweit Daten zu Erhebungsmerk-
malen an den Schulen, Seminaren oder schulischen 
Einrichtungen nicht vorhanden sind, sind auch die 
Schulträger, die Schulaufsichtsbehörde, Lehrkräfte und 
sonstige an der jeweiligen Einrichtung tätige Personen 
einschließlich der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
sowie Schüler und Schülerinnen und deren Erziehungs-
berechtigte auskunftspflichtig. Die Befragten sind zur 
wahrheitsgemäßen, vollständigen und fristgerechten 
Beantwortung verpflichtet.

(2) Auskunftspflichtig im Sinne des § 102 Absatz 2 
Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch für Erhe-
bungen nach § 99 Absatz 7c des Achten Buches Sozial-
gesetzbuch ist das Statistische Amt.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

(1) Artikel 1 tritt vorbehaltlich der Nummern 5 Buchsta-
be b, 6, 7, 10 Buchstabe b, 11 Buchstabe b, c und d am 
Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Die Nummern 
10 Buchstabe b und 11 Buchstabe b treten mit Wirkung 
vom 1. August 2025 in Kraft. Nummer 5 Buchstabe b 
tritt am 1. Februar 2026 in Kraft. Die Nummern 6, 7 
und 11 Buchstabe c und d treten am 1. August 2026 in 
Kraft.
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(2) Artikel 2 tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

Saarbrücken, den 4. Dezember 2025

Die Ministerin für Bildung und Kultur

Streichert-Clivot

Richtlinien

290	 Förderrichtlinie zur Verstärkung  
	 der multiprofessionellen Arbeit an Gebundenen  
	und Teilgebundenen Ganztagsschulen im Saarland  
	 (Richtlinie Ganztagsschulverordnung)

Vom 4. Dezember 2025

1.	 Präambel

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit in 
multiprofessionellen Teams an Gebundenen 
und Teilgebundenen Ganztagsschulen sind ins-
besondere die Verzahnung des Unterrichts mit 
weiteren schulischen Angeboten, individuelles 
und situationsbezogenes Lernen, soziales Ler-
nen und die Zusammenarbeit mit Eltern sowie 
mit außerschulischen Partnern, Institutionen und 
Organisationen, insbesondere auch die Vernet-
zung in den Sozialraum. Des Weiteren wird an 
Gebundenen Ganztagsschulen darauf geachtet, 
dass Zeiten der Anstrengung und Erholung aus-
gewogen in den Tagesablauf integriert werden. 
Hierzu leisten Projekte mit außerschulischen 
Partnern sowie der Einsatz von sonstigem Per-
sonal, als Ergänzung der multiprofessionellen 
Teams, in der Lernzeit, der gebundenen und 
ungebundenen Freizeit einen wichtigen Beitrag 
zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler 
an Gebundenen und Teilgebundenen Ganztags-
schulen, indem Angebote unterbreitet werden, 
durch die Schülerinnen und Schüler ganzheitlich 
gefördert und in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung gestärkt werden. In diesem Zusammenhang 
stellen die Kooperation Jugendhilfe-Schule und 
insbesondere der Einsatz von zusätzlichen Fach-
kräften der Schulsozialarbeit sowie die Zusam-
menarbeit mit dem sozialpädagogischen Bereich 
eine tragende Säule der multiprofessionellen 
Teams dar. 

2.	 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

2.1	 Auf Grundlage der §§ 12 Absatz 4, 13 Absatz 2 
der Ganztagsschulverordnung vom 30. Ja-
nuar 2013 (Amtsbl. I S. 52), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 4. Dezember (Amtsbl. I 
S. 1092), in der jeweils geltenden Fassung sowie 
gemäß §§ 23, 44 der Landeshaushaltsordnung 
und den hierzu ergangenen Verwaltungsvor-
schriften sowie nach Maßgabe dieser Richtli-

nien gewährt das Land Zuwendungen für den 
Einsatz von sonstigem Personal in der Lernzeit, 
der gebundenen und ungebundenen Freizeit so-
wie für Projekte mit außerschulischen Partnern. 
Die Zuwendungen dienen der Förderung von 
gruppenbezogenen Angeboten durch Projekte 
mit außerschulischen Partnern sowie dem Ein-
satz von sonstigem Personal für die ganzheit-
liche individuelle Förderung von Schülerinnen 
und Schülern in der Lernzeit, der gebundenen 
und ungebundenen Freizeit.

2.2	 Auf Grundlage des § 13 Absatz 3 Satz 12 ff. der 
Ganztagsschulverordnung sowie gemäß §§ 23, 
44 der Landeshaushaltsordnung und den hier-
zu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie 
nach Maßgabe dieser Richtlinien gewährt das 
Land Zuwendungen für den Einsatz von zusätz-
lichen Fachkräften der Schulsozialarbeit. Die 
Aufgaben der Fachkräfte der Schulsozialarbeit 
sind in § 13 Absatz 3 Satz 1 bis 7 der Ganztags-
schulverordnung geregelt.

2.3	 Auf Grundlage des § 12 Absatz 2 und 3 der 
Ganztagsschulverordnung sowie gemäß §§ 23, 
44 der Landeshaushaltsordnung und den hier-
zu ergangenen Verwaltungsvorschriften sowie 
nach Maßgabe dieser Richtlinien trägt das Land 
an Gebundenen und Teilgebundenen Ganztags-
schulen im Primarbereich die Hälfte der Perso-
nalausgaben für die sozialpädagogische Leitung 
und die pädagogischen Fachkräfte.

2.4	 Ein Anspruch der Antragstellerin oder des An-
tragstellers auf Gewährung einer Zuwendung 
besteht nicht, vielmehr entscheidet die Bewil-
ligungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen 
Ermessens und im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

3.	 Gegenstand der Förderung

3.1	 Zuwendungen werden zur Finanzierung von 
Projekten mit außerschulischen Partnern sowie 
dem Einsatz von sonstigem Personal an der je-
weiligen Schule gewährt. 

3.1.1	 Zu sonstigem Personal gehört, wer zur Förde-
rung der Schülerinnen und Schüler in der Lern-
zeit, der gebundenen und ungebundenen Freizeit 
im Rahmen von gruppenbezogenen Angeboten 
die Lehrkräfte und/oder pädagogischen Fach-
kräfte bei der Durchführung solcher Angeboten 
unterstützt.

3.1.2	 Außerschulische Partner können sein: z. B. Ver-
eine, Einzelpersonen und gewerbliche Anbieter, 
die sportliche, kulturelle und ökologische oder 
ähnliche Projekte durchführen können.

Der Zeitumfang pro Projekt sollte mindestens 
zehn Zeitstunden betragen. 

Die Teilnehmerzahl sollte in der Regel zehn 
Schülerinnen und Schüler nicht unterschreiten. 
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Diesbezügliche Ausgaben können abhängig von 
der Art des Angebotes (zum Beispiel aus den 
Bereichen Musik, Kunst, Sport, Erste-Hilfe) 
anerkannt werden. In der Regel können bis zu 
25 Euro pro Zeitstunde für die Personalisierung 
des Angebotes anerkannt werden. Sofern eine 
Realisierung des Angebotes ansonsten nicht 
möglich ist, können bis zu 35 Euro pro Zeit-
stunde für die Personalisierung des Angebots 
anerkannt werden.

Sach- bzw. Materialkosten können in Höhe 
von bis zu 40 Prozent der Projektausgaben pro 
Schuljahr anerkannt werden. Nicht verbrauchte 
Materialien und Gebrauchsgegenstände gehen 
nach Ablauf des Projektes in das Eigentum des 
Schulträgers über. Es wird auf Nummer 4 der 
ANBest-P-GK hingewiesen, wonach der Zu-
wendungsempfänger über Gegenstände, die zur 
Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben 
oder hergestellt werden vor Ablauf der im Zu-
wendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bin-
dung nicht anderweitig verfügt werden kann. 

Nicht anerkennungsfähig sind Eintrittsgelder 
sowie Schülerbeförderungskosten.

3.2	 Über die durch den Schulträger als Träger der 
örtlichen Jugendhilfe gemäß § 13 Absatz 3 
Sätze  8 bis 10 der Ganztagsschulverordnung 
an weiterführenden Schulen zur Verfügung ge-
stellten Fachkräfte der Schulsozialarbeit hinaus, 
werden zur Umsetzung der Kooperation Jugend-
hilfe-Schule an der jeweiligen Schule Landeszu-
wendungen zur Finanzierung von zusätzlichen 
Fachkräften der Schulsozialarbeit gewährt. 

3.2.1	 Fachkräfte der Schulsozialarbeit sind in der 
Regel staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeiter und staatlich anerkannte 
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Er-
ziehungswissenschaftlerinnen und Erziehungs-
wissenschaftler können als Fachkräfte der Schul-
sozialarbeit eingesetzt werden, sofern sie über 
eine geeignete Zusatzqualifikation im Bereich 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch verfügen 
oder über eine mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der Schulsozialarbeit verfügen. Erzie-
hungswissenschaftlerinnen und Erziehungswis-
senschaftler, die keine der Voraussetzungen ge-
mäß Satz 2 erfüllen, können als Fachkräfte der 
Schulsozialarbeit eingesetzt werden, sofern sie 
innerhalb eines Jahres nach Einstellung einen 
Nachweis über eine geeignete Zusatzqualifikati-
on im Bereich des Achten Buches Sozialgesetz-
buch beim jeweils zuständigen örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe vorlegen. Sonstige 
Fachkräfte mit vergleichbarem Hochschulab-
schluss können ausnahmsweise im Einzelfall 
als Fachkräfte der Schulsozialarbeit eingesetzt 
werden, sofern sie über geeignete Zusatzquali-
fikationen bzw. mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe verfügen. 
Sonstige Fachkräfte mit vergleichbarem Hoch-
schulabschluss, die keine der Voraussetzungen 

gemäß Satz 4 erfüllen, können als Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit eingesetzt werden, sofern 
sie innerhalb eines Jahres nach Einstellung ei-
nen Nachweis über eine geeignete Zusatzquali-
fikation im Bereich des SGB VIII und weitere 
geeignete Zusatzqualifikationen beim jeweils 
zuständigen örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe vorlegen. Ausnahmsweise können 
auch staatlich anerkannte Erzieherinnen und 
Erzieher mit mehrjähriger Berufserfahrung in 
für diese Tätigkeit geeigneten Arbeitsfeldern 
und mit einer geeigneten Zusatzqualifikation 
eingesetzt werden. Die Ausnahmeregelungen 
der Sätze 4, 5 und 6 bedürfen hinsichtlich der 
Beschäftigung und Refinanzierung im Vorfeld 
einer etwaigen Einstellung der Zustimmung des 
Ministeriums für Bildung und Kultur im Einzel-
fall.

3.3	 Die Personalkosten für die sozialpädagogische 
Leitung sowie die pädagogischen Fachkräfte 
an Gebundenen und Teilgebundenen Ganztags-
grundschulen im Primarbereich werden zur 
Hälfte durch die Schulaufsichtsbehörde getra-
gen. An jedem Standort sind eine sozialpädago-
gische Leitung sowie pädagogische Fachkräfte 
durch den Schulträger bereitzustellen. 

3.4	 Nach dem Erlass betreffend die Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses im schulischen 
Bereich vom 26. Juni 2014 (Amtsbl. II S. 571), 
in der jeweils geltenden Fassung ist beim erst-
maligen Einsatz von Personal ein solches vor-
zulegen. Darüber hinaus ist in § 29a des Schul-
ordnungsgesetzes geregelt, dass, sofern einer 
pädagogischen Fachkraft im Ganztagsbetrieb 
oder in außerunterrichtlichen Bildungs- und Be-
treuungsangeboten unter schulischer Aufsicht in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichti-
ge Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls 
eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt 
werden, die pädagogische Fachkraft die jeweils 
zuständige Schulleitung darüber in Kenntnis 
setzen muss. Das weitere Verfahren regelt § 21 
Absatz 5 des Schulordnungsgesetzes in Ver-
bindung mit § 4 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz vom 22. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2975), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1444), in der jeweils geltenden Fas-
sung. Satz 2 und 3 gelten nicht für pädagogische 
Fachkräfte im Ganztagsbetrieb und in außerun-
terrichtlichen Bildungs- und Betreuungsangebo-
ten, für die in § 8a des Achten Buches Sozialge-
setzbuch oder § 4 des Gesetzes zur Kooperation 
und Information im Kinderschutz Regelungen 
zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung ge-
troffen werden.

4.	 Ziel und Indikator

4.1	 Ziel dieser Förderrichtlinie ist die ganzheitliche 
individuelle Förderung von Schülerinnen und 
Schülern durch die Umsetzung von Projekten 
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mit außerschulischen Partnern und den Einsatz 
von zusätzlichen Fachkräften der Schulsozial-
arbeit sowie von sonstigem Personal.

4.2	 Indikator ist die Anzahl der durch diese Richt-
linie finanzierten Projekte und der Umfang des 
Einsatzes der zusätzlichen Fachkräfte für Schul-
sozialarbeit sowie des zusätzlichen Personals 
an Gebundenen und Teilgebundenen Ganztags-
schulen. Sollwert ist hierbei die Durchführung 
von durchschnittlich zwei Projekten je Standort 
und je Schuljahr bzw. die Erreichung des Einsat-
zes von durchschnittlich zusätzlichen 0,5 Voll-
zeitäquivalenten pro Standort und Schuljahr 
im Rahmen des sonstigen Personals. Für den 
Bereich des Einsatzes von zusätzlichen Fach-
kräften der Schulsozialarbeit ist die Erreichung 
eines Sollwertes von landesweit 9 Vollzeitäqui-
valenten angestrebt.

4.3	 Indikator ist für jeden Schulstandort im Primar-
bereich das Erreichen des in § 12 Absatz 3 der 
Ganztagsschulverordnung festgelegten Persona-
lisierungsschlüssels für die sozialpädagogischen 
Leitungen und die pädagogischen Fachkräfte. 
Für den Bereich des Einsatzes von sozialpäd-
agogischen Leitungen ist die Erreichung eines 
Sollwertes von landesweit 13 Vollzeitäquivalen-
ten und für den Bereich des Einsatzes von pä-
dagogischen Fachkräften die Erreichung eines 
Sollwertes von landesweit 62 Vollzeitäquivalen-
ten angestrebt. 

5.	 Zuwendungsempfänger
5.1	 Zuwendungsempfänger sind die jeweiligen 

Schulträger beziehungsweise örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe.

5.2	 Eine Weiterleitung von Mitteln durch die Schul-
träger oder Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
an durch sie mit der Umsetzung der Maßnahmen 
beauftragte Dritte unter Beachtung der Num-
mer 12 VV/VV-P-GK zu § 44 LHO ist möglich.

6.	 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung
6.1	 In der Lernzeit sowie der gebundenen und un-

gebundenen Freizeit werden für die durch den 
Einsatz von sonstigem Personal, die Personal-
ausgaben, sowie für die Durchführung von 
Projekten mit außerschulischen Partnern ent-
stehenden Personal- und Sachausgaben, Zuwen-
dungen gewährt. Hierfür beträgt die Höhe der 
Zuwendungen im Primarbereich insgesamt bis 
zu 1 000 Euro und an weiterführenden Schulen 
insgesamt bis zu 4 000 Euro pro am Standort 
vorhandener Klasse. 

6.2	 Für die Finanzierung der zusätzlichen Fachkräfte 
der Schulsozialarbeit an weiterführenden Schu-
len werden den Schulträgern in ihrer Funktion 
als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhil-
fe Landesmittel nach folgenden Maßgaben zur 
Verfügung gestellt. Für jede nicht zugewiesene 

Lehrerwochenstunde kann gemäß § 13 Absatz 3 
Sätze 15 und 17 der Ganztagsschulverordnung 
dem Schulträger pro Schuljahr als Ausgleich auf 
Antrag ein jährlich mittels Rundschreiben fest-
gesetzter Betrag zugewendet werden. Hierbei 
gilt:
—	 Für eine vierzügige Gebundene Ganztags-

schule im Endausbau kann die Kapitalisie-
rung von bis zu siebzehn Lehrerwochen-
stunden beantragt werden,

—	 für eine dreizügige Gebundene Ganztags-
schule im Endausbau kann die Kapitalisie-
rung von bis zu elf Lehrerwochenstunden 
beantragt werden,

—	 für eine zweizügige Gebundene Ganztags-
schule im Endausbau sowie für eine zwei-
zügige Teilgebundene Ganztagsschule kann 
die Kapitalisierung von bis zu vier Lehrer-
wochenstunden beantragt werden,

—	 für eine einzügige Teilgebundene Ganztags-
schule kann die Kapitalisierung von einer 
Lehrerwochenstunde beantragt werden. 

6.3	 Im Rahmen der Finanzierung des Personalein-
satzes der sozialpädagogischen Leitung und der 
pädagogischen Fachkräfte an Gebundenen und 
Teilgebundenen Ganztagsschulen im Primarbe-
reich werden den Schulträgern gemäß § 12 Ab-
satz 2 der Ganztagsschulverordnung Landesmit-
tel zur Verfügung gestellt. 
Für eine zweizügige, als Gebundene Ganztags-
grundschule aufwachsende Schule, ergeben sich 
bis zum Endausbau folgende Stellenanteile:

Klassenstufen 1 1 – 2 1 – 3 1 – 4 
(End-

ausbau)
päd. Fachkräfte 
(Stellenanteile)

½ 2 → ½ 2 ½ 4 volle 
bzw.  

8 halbe 
Stellen

sozialpäd. 
Leitung  
(Stellenanteil)

1 1 1 1

Bei abweichender Zügigkeit beziehungsweise 
teilgebundenen Ganztagsschulen erfolgt eine 
entsprechende Anpassung der Stellenanteile.

7.	 Förder-, Finanzierungsart und Form der 
Zuwendung
Dem Zuwendungsempfänger kann die Zuwen-
dung nach Ziff. 7.1, 7.2, 7.3 und nach Maßgabe 
der Nr. 1.2 und 3.4 der VV-P-GK zu § 44 LHO 
in der jeweils geltenden Fassung nur gewährt 
werden, wenn die erforderliche Eigenleistung 
im laufenden Jahr und bei mehrjährigen Vor-
haben auch in den Folgejahren aufbringen kann 
und die Folgekosten die Grenzen seiner dauern-
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den Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung 
der sonstigen Pflichtaufgaben nicht übersteigen.

7.1	 Das Ministerium für Bildung und Kultur fi-
nanziert die zuwendungsfähigen Ausgaben im 
Wege der Projektförderung als Vollfinanzierung 
mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag für die 
Umsetzung von Projekten mit außerschulischen 
Partnern sowie dem Einsatz von sonstigem Per-
sonal in Form eines grundsätzlich nicht rück-
zahlbaren Zuschusses beziehungsweise einer 
nicht rückzahlbaren Zuweisung. 

7.2	 Das Ministerium für Bildung und Kultur finan-
ziert im Wege der Projektförderung als Fest-
betragsfinanzierung Personalausgaben für den 
Einsatz der zusätzlichen Fachkräfte der Schul-
sozialarbeit in Form eines grundsätzlich nicht 
rückzahlbaren Zuschusses.

7.3	 Das Ministerium für Bildung und Kultur finan-
ziert im Wege der Projektförderung als Anteils-
finanzierung die Personalausgaben für den Ein-
satz der sozialpädagogischen Leitung sowie der 
pädagogischen Fachkräfte an Gebundenen und 
Teilgebundenen Ganztagsschulen im Primarbe-
reich in Höhe von 50 Prozent der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben in Form eines grund-
sätzlich nicht rückzahlbaren Zuschusses.

8.	 Verfahren 

8.1	 Bewilligungsbehörde 
Bewilligungsbehörde ist das Ministerium für 
Bildung und Kultur, Trierer Straße 33, 66111 
Saarbrücken. 

8.2.	 Antrag 
8.2.1	 Anträge für Projekte mit außerschulischen Part-

nern sowie den Einsatz von sonstigem Personal 
sind unter Vorlage des vom Ministerium zur 
Verfügung gestellten Musters sowie unter Bei-
fügung der dort aufgeführten Unterlagen für das 
jeweils folgende Schuljahr bis in der Regel zum 
15. April eines jeden Jahres beim Ministerium 
für Bildung und Kultur einzureichen. Das ent-
sprechende Formular steht digital auf dem Bil-
dungsserver zur Verfügung.

8.2.2	 Anträge für die Finanzierung von zusätzlichen 
Fachkräften der Schulsozialarbeit sind unter 
Einreichung einer Aufstellung über die voraus-
sichtlichen Personalausgaben für das jeweils 
folgende Schuljahr bis in der Regel zum 15. Ap-
ril eines jeden Jahres beim Ministerium für 
Bildung und Kultur einzureichen. Das entspre-
chende Formular steht digital auf dem Bildungs-
server zur Verfügung.

8.2.3	 Anträge für die anteilige Finanzierung der so-
zialpädagogischen Leitung sowie der pädago-
gischen Fachkräfte sind unter Einreichung einer 
Aufstellung über die voraussichtlichen Perso-
nalausgaben für das jeweils folgende Schuljahr 

bis in der Regel zum 15. April eines jeden Jahres 
beim Ministerium für Bildung und Kultur einzu-
reichen. Das entsprechende Formular steht digi-
tal auf dem Bildungsserver zur Verfügung.

8.3	 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren 
Abweichend von den einschlägigen Regelungen 
der VV/VV-P-GK erfolgt die Auszahlung der im 
Rahmen des Einsatzes von sonstigem Personal 
entstehenden Personalausgaben in monatlichen 
Raten, wobei die Auszahlung der letzten Mo-
natsrate gegebenenfalls nach Prüfung des Ver-
wendungsnachweises erfolgt. 
Die Ausgaben für Projekte mit außerschulischen 
Partnern können mit Zwischenverwendungs-
nachweisen im Laufe des Schuljahres nachge-
wiesen und die entsprechenden Mittel angefor-
dert werden. 

8.4	 Verwendungsnachweise
8.4.1	 Die Ausgaben sind durch Belege bei der 

Schlussverwendung nachzuweisen. Der Ver-
wendungsnachweis ist nach dem von der Schul-
aufsichtsbehörde zur Verfügung gestellten Mus-
ter zu führen und nach Ablauf des geförderten 
Schuljahres spätestens bis zum 31. Oktober vor-
zulegen. Die entsprechenden Formulare stehen 
digital auf dem Bildungsserver zur Verfügung.

8.4.2	 Über die Verwendung der Mittel für den Ein-
satz zusätzlicher Fachkräfte der Schulsozial-
arbeit wird für das geförderte, beendete Schul-
jahr beim Ministerium für Bildung und Kultur 
spätestens bis zum 31. Januar des dem geför-
derten Schuljahr folgenden Kalenderjahres ein 
Verwendungsnachweis in entsprechender An-
wendung der Nummer 6 der ANBestP-GK ein-
gereicht. Dem Verwendungsnachweis sind ein 
Sachbericht sowie ein zahlenmäßiger Nachweis 
der Höhe der tatsächlichen Personalausgaben 
ohne Vorlage von Belegen beizufügen. Die Ori-
ginalbelege (Einnahmen- und Ausgabenbelege) 
müssen für eventuelle Prüfungen durch das Mi-
nisterium für Bildung und Kultur und den Rech-
nungshof des Saarlandes mindestens fünf Jahre 
aufbewahrt werden, sofern nicht nach anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist (Nummer 6.6 der ANBest-P-GK).

8.4.3	 Über die Verwendung der Mittel für den Einsatz 
der sozialpädagogischen Leitung sowie der päd-
agogischen Fachkräfte ist nach Ablauf des geför-
derten Schuljahres spätestens bis zum 31. Okto-
ber ein Verwendungsnachweis in entsprechender 
Anwendung der Nummer 6 der ANBestP-GK 
beim Ministerium für Bildung und Kultur ein-
zureichen. Dem Verwendungsnachweis sind ein 
Sachbericht sowie ein zahlenmäßiger Nachweis 
der Höhe der tatsächlichen Personalausgaben 
ohne Vorlage von Belegen beizufügen. Die Ori-
ginalbelege (Einnahmen- und Ausgabenbelege) 
müssen für eventuelle Prüfungen durch das Mi-
nisterium für Bildung und Kultur und den Rech-
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nungshof des Saarlandes mindestens fünf Jahre 
aufbewahrt werden, sofern nicht nach anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
bestimmt ist (Nummer 6.6 der ANBest-P-GK).

8.5	 Zu beachtende Vorschriften 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrech-
nung der Zuwendung sowie für den Nachweis 
und die Prüfung der Verwendung und die ge-
gebenenfalls erforderliche Rücknahme bezie-
hungsweise den Widerruf des Zuwendungsbe-
scheides und die Rückforderung der gewährten 
Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften 
zu § 44 der Landeshaushaltsordnung, soweit 
nicht nach dieser Richtlinie Abweichungen zu-
gelassen sind. 

9.	 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Richtlinie tritt vorbehaltlich der Num-
mern 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1,3.1.1, 3.1.2, 3.2, 
3.2.1, 4.1, 4.2 Satz 1 und 2 und 3, 5.1, 5.2, 6.1, 
6.2, 7, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4.1 und 
8.4.2 am 20. Dezember 2025 in Kraft. Die Num-
mern 2.1, 2.4, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 4.1, 4.2 Satz 1 
Halbsatz 1 und Satz 2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 7.1, 8.1, 
8.2.1, 8.3 und 8.4.1 treten mit Wirkung vom 
2. August 2025 in Kraft. Die Nummern 2.2, 2.3, 
3.2, 3.2.1, 4.2 Satz 1, Halbsatz 2 und Satz 3, 6.2, 
7.2, 8.2.2 und 8.4.2 treten zum 1. August 2026 
in Kraft. Diese Richtlinie tritt am 31. Juli 2031 
außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. Dezember 2025

Die Ministerin für Bildung und Kultur
Streichert-Clivot 

297	 8. Änderung der Richtlinie  
	 für die Gründungs- und Wachstumsfinanzierung  
	 — Saarland (GuW – Saarland) — 

Vom 18. Dezember 2023
Die Richtlinie für die Gründungs- und Wachstums
finanzierung – Saarland (GuW-Saarland) vom 1. Ja-
nuar 2009, zuletzt geändert durch 7. Änderungserlass 
vom 18. Dezember 2023, wird wie folgt geändert:
1.	 Abschnitt „1. Förderziel“ wird wie folgt geändert:

a.	 Absatz 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
„Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
nach der Definition der Verordnung (EU) 
der Kommission zur Feststellung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen 
mit dem Binnenmarkt nach der Verordnung 
(EU) Nr.  2023/2831 der Kommission vom 
13. Dezember 2023 über die Anwendung der 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union auf 
De-minimis-Beihilfen (De-minimis-Verordnung) 

sowie gemäß Verordnung (EU) Nr. 651/2014 
der Kommission vom 17. Juni 2014, insbeson-
dere Artikel 17 der Allgemeinen Gruppenfrei-
stellungsverordnung (AGVO) – können mit 
Zinszuschüssen in Höhe der hierzu verfügba-
ren Haushaltsmittel des Saarlandes nach Maß-
gabe dieser Richtlinie und den Verwaltungs-
vorschriften zu § 44 LHO gefördert werden.

Ziel des Förderprogramms ist es, die Inves-
titionstätigkeit von KMU, durch die ein Bei-
trag zum Strukturwandel und zur Transfor-
mation der saarländischen Wirtschaft hin zu 
einer nachhaltigeren Wirtschaftstätigkeit ge-
leistet wird, sowie die Schaffung, Besetzung 
und Sicherung von Arbeits-/Ausbildungsplät-
zen im Saarland zu unterstützen.“

b.	 Dem Absatz 5 wird folgender Absatz angefügt:

„Näheres regelt das Programm-Merkblatt der 
SIKB in der jeweils gültigen Fassung, das im 
Einvernehmen mit dem Land erstellt wird.“

2.	 Abschnitt „3. Art der Förderung“ wird wie folgt 
geändert:

In Absatz 2 werden die Angaben „1407/2013“ 
durch „2023/2831“ und „18. Dezember 2013“ 
durch „13. Dezember 2023“ ersetzt.

3.	 Abschnitt „4. Förderfähige Kosten“ wird wie folgt 
geändert:

In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe „in Form von 
asset deals“ gestrichen.

4.	 Abschnitt „6. Umfang der Förderung“ wird wie 
folgt geändert:

In Absatz 3 wird die Angabe „2 Mio. EUR“ durch 
„2,5 Mio. EUR“ ersetzt.

5.	 Abschnitt „7. Höhe der Zinsverbilligung“ wird wie 
folgt geändert:

a.	 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:.

„Für die Finanzierung von Investitionen im 
Zusammenhang mit Transformationsvorhaben 
beträgt die Zinsverbilligung bis zu 1,50 % p. a. 
Darunter sind Maßnahmen in den vier Dimen-
sionen

1)	 Ökologische Transformation, darunter u. a.

—	 qualifizierende Maßnahmen z. B. für 
Energiemanagement

—	 Klima-Check für Unternehmen

—	 Investitionen im Bereich Klima-
schutz (u. a. Nutzung oder Nutzbar-
machung erneuerbarer Energien / 
Investitionen in Technologien, Aus-
rüstung, Maschinen, die den Energie-
verbrauch reduzieren)

—	 Investitionen zum Übergang zu einer 
Kreislaufwirtschaft (u. a. Refabrika-
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tion, Recycling und Wiederverwen-
dung)

—	 Investitionen zur Vermeidung und 
Verminderung von Umweltver-
schmutzung (u. a. Lärmminderung, 
Luftreinhaltung)

2)	 Digitale Transformation, darunter u. a.
—	 Digitaler Wandel in Unternehmen 

(Digitalisierung von Prozessen, Lie-
ferketten, Nutzung digitaler Lösun-
gen in der Kundenkommunikation, 
Implementierung digitaler Technolo-
gien wie z. B. KI)

—	 Leistungsfähige Infrastruktur (u. a. 
Cybersecurity, Datensicherheit, 
Breitbandausbau)

—	 Ausbau digitaler Kompetenzen (u. a. 
Ausbildung von IT-Spezialisten, 
elektronische Akten)

3)	 Demografischer Wandel, darunter u. a.
—	 Fachkräftegewinnung (u. a. Qualifi-

zierungsmaßnahmen)
—	 Weiterbildungsmaßnahmen, Maß-

nahmen zur Fachkräfteeinwanderung 
/ Gewinnung internationaler Talente

4)	 Wandel in den internationalen Verflechtun-
gen, darunter u. a.
—	 Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 

(u. a. Investition in effizienzsteigern-
de Produktionstechnologien, Innova-
tionsförderung)

—	 Attraktivierung regionaler Standorte 
(u. a. Ansiedlung von Schlüsseltech-
nologien, Senkung von Produktions-
kosten regionaler Standorte, Infra-
struktur zur Energiespeicherung und 
-transport)

zu verstehen, die im Programm-Merkblatt 
in seiner zum jeweiligen Antragszeitpunkt 
gültigen Form, bezgl. ihrer Förderfähigkeit 
konkretisiert werden können.“

b.	 Der bisherige Absatz 7 wird zu Absatz 8 und 
wie folgt gefasst:.
„Die Zinsverbilligung wird analog der durch 
die KfW zugesagten Zinsbindungsfrist, jedoch 
max. für die ersten 10 Jahre und 3 Monate der 
Darlehenslaufzeit gewährt.“

c.	 Der bisherige Absatz 8 wird zu Absatz 9.
6.	 Abschnitt „11. Auskunftspflicht, Prüfungsrecht“ 

wird wie folgt geändert:
Dem Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„Unabhängig davon, werden ab dem 1. Januar 
2026 zu allen gewährten De-minimis-Beihilfen, 
der Name des Beihilfeempfängers, Beihilfebetrag, 

Tag der Gewährung, Bewilligungsbehörde, Bei-
hilfeinstrument und betroffener Wirtschaftszweig 
(„NACE-Klassifikation“) innerhalb von 20  Ar-
beitstagen nach der Gewährung der Beihilfe, in 
einem zentralen, von der Europäischen Kommis-
sion auf Unionsebene eingerichteten Register, ver-
öffentlicht.“

Die Änderungen treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2025

Der Minister für Wirtschaft, Innovation,  
Digitales und Energie

Barke

Verwaltungsvorschriften

293	 Verwaltungsvorschriften  
	 zum Saarländischen Reisekostengesetz
Az.: ÖD 2 2240-01
Die Verwaltungsvorschriften (VV) zum Saarländi-
schen Reisekostengesetz (SRKG) vom 20. August 
1976 (GMBl. S. 650), zuletzt geändert am 9. Februar 
2015 (Amtsbl. II S. 307), werden im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft 
wie folgt geändert:
1.	 VV zu § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 VV Nummer 1 wird wie folgt geändert:
aa)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Dienstort ist die Gemeinde, in der sich 
die Dienststätte befindet. Dienststätte ist 
die Stelle, bei der regelmäßig Dienst verse-
hen wird. Dies ist im Regelfall der Arbeits-
platz am Sitz der zuständigen Dienststelle. 
Zur Dienststätte im reisekostenrechtlichen 
Sinne gehören alle Stellen innerhalb einer 
abgegrenzten zusammenhängenden Lie-
genschaft. Dies ist unabhängig von de-
ren Flächenausdehnung und einer Über-
schreitung von Gemeindegrenzen. Bei 
abgeordneten Beamtinnen und Beamten 
ist Dienstort der neue Beschäftigungsort. 
Bei alternierender Telearbeit oder mobiler 
Bildschirmarbeit gilt diese Dienststätte als 
Dienstort, sofern sich nachfolgend nichts 
anderes ergibt. Mehrere Dienststätten sind 
möglich, zeitgleich gibt es immer nur eine 
Dienststätte. Bei genehmigter alternieren-
der Telearbeit ist der hierfür eingerichtete 
häusliche Telearbeitsplatz an den fest-
gelegten Heimarbeitstagen Dienststätte. 
Dies gilt entsprechend, wenn Dienst nicht 
nur gelegentlich an bestimmten Tagen zu 
Hause geleistet wird, auch ohne dass ein 
Telearbeitsplatz eingerichtet ist. Daneben 
sind für die Bestimmung der Dienststät-
te die jeweiligen konkreten Vorgaben des 
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Dienstherrn zum Ort der regelmäßigen Er-
bringung der Dienstleistung maßgeblich 
(Verwaltungsgericht des Saarlandes, Urteil 
vom 16. Mai 2025 – 2 K 442/22).“

bb)	Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Dienstgeschäfte sind die im Amt all-
gemein oder im Einzelfall zur Erledigung 
übertragenen Aufgaben, in der Regel nach 
Dienstposten, Organisation, Geschäftsver-
teilung.“

b)	 VV Nummer 3 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Absatz 3 werden folgende Sätze ange-

fügt:
„Bei der Erteilung der Dienstreisege-
nehmigung kann die zuständige Stelle 
zur Sicherstellung einer sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Haus-
haltsmittel die Mitwirkung einer weiteren 
Stelle vorsehen (z.B. Mitzeichnung durch 
Haushaltsbeauftragte). Sie kann bereits im 
Zusammenhang mit der Erteilung einer 
Genehmigung die für die Festsetzung der 
Reisekostenvergütung zuständige Stelle 
beteiligen.“

bb)	Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Eine allgemeine Genehmigung von 
Dienstreisen kann für Dienstreisende erteilt 
werden, die Dienstgeschäfte von regelmä-
ßiger gleichbleibender Art und Dauer an 
demselben Geschäftsort oder in demselben 
Bezirk zu erledigen haben. Dies gilt auch 
für innerhalb der Landesgrenzen wahrzu-
nehmende Dienstgeschäfte.“

c)	 Als VV Nummer 5 wird angefügt:
„Nr. 5	� Dienstreisen innerhalb des Landes 

sind grundsätzlich nicht anders als 
Dienstreisen außerhalb des Landes zu 
behandeln. Es ist jedoch insbesondere 
in der Landesverwaltung reisekosten-
rechtlich nicht erforderlich, das An-
trags- und Genehmigungsverfahren 
bei ständig wiederkehrenden Fahrten 
etwa zu außerhalb des Dienstortes ge-
legenen anderen Dienststellen oder zu 
Prüftätigkeiten im Außendienst in je-
dem Einzelfall von neuem (schriftlich 
oder elektronisch) zu durchlaufen. 
Eine allgemeine Genehmigung von 
Dienstreisen ist reisekostenrechtlich 
ausreichend. Diese ist zu dokumen-
tieren (Belegpflicht, § 75 LHO).“

2.	 VV zu § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 VV Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Dienstreisen dürfen nach dem in § 3 
Absatz 1 enthaltenen Sparsamkeitsgrund-
satz nur unternommen werden, wenn sie 

dienstlich notwendig sind und der Zweck 
auf andere Weise nicht erreicht werden 
kann. Bei der Entscheidung über die Ge-
nehmigung einer Dienstreise ist zu prüfen, 
ob der Vorrang von Schriftwechsel, Tele-
fon- und Videokonferenzen vor Dienst-
reisen beachtet ist. Dienstreisen zur Teil-
nahme an Einweihungen, Vereinsfesten, 
Kongressen und dergleichen sowie an 
Beerdigungen sind nur zulässig, wenn die 
dienstlichen Belange eine amtliche Ver-
tretung erfordern; sie bedürfen stets vor 
Ausführung der Genehmigung der vor-
gesetzten Dienstbehörde oder auf Grund 
besonderer Ermächtigung des Leiters der 
zuständigen Behörde. Dienstreisen sind 
zeitlich auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken und vorrangig mit regel-
mäßig verkehrenden Beförderungsmitteln, 
unter Berücksichtigung von Grundsätzen 
der Umweltverträglichkeit, der Nachhal-
tigkeit und des Klimaschutzes auszufüh-
ren.“

bb)	In Absatz 2 werden folgende Sätze ange-
fügt:

„Die genehmigende Stelle entscheidet über 
die Notwendigkeit, die Zweckmäßigkeit 
sowie die Festlegung der Art und Weise der 
Dienstreise. Die Genehmigung bescheinigt 
dabei auch die (Teil-)Feststellung der sach-
lichen Richtigkeit, VV Nummer 11ff. zu 
§ 70 LHO. Die genehmigende Stelle kann 
bei reisekostenrechtlichen Zweifeln eine 
Stellungnahme der festsetzenden Stelle 
einholen.“

cc)	 Folgende Absätze 3 bis 5 werden angefügt:

„(3) Reisekostenvergütung wird nur in-
soweit gewährt, als die Aufwendungen 
Dienstreisender und die Dauer der Dienst-
reise zur Erledigung des Dienstgeschäfts 
notwendig waren. Hierauf ist bereits im 
Genehmigungsverfahren zu achten. Hin-
sichtlich der Dauer können Dienstreisende 
darauf hingewiesen werden, dass abwei-
chend von den aus persönlichen Gründen 
gewählten tatsächlichen Reisezeiten die 
Reisekostenvergütung nur eine zeitgerech-
te An- und Abreise berücksichtigen kann.

(4) Bei alternierender Telearbeit und mobi-
ler Bildschirmarbeit sind Fahrten zwischen 
der Dienststelle und dem Ort der alternie-
renden Telearbeit oder der mobilen Bild-
schirmarbeit grundsätzlich private Fahrten 
von und zur Arbeit und reisekostenrecht-
lich nicht erstattungsfähig.

(5) Mehraufwendungen durch umweltver-
trägliche und nachhaltige Reisemittel, die 
insbesondere zur Reduzierung von Treib-
hausgas-Emissionen beitragen (z.B. durch 
Nutzung der Bahn, Übernachtung in um-
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weltfreundlichen Hotels), können als er-
stattungsfähig anerkannt werden. In Zwei-
felsfällen entscheidet die genehmigende 
Stelle.“

b)	 VV Nummer 4 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die Dauer der Dienstreise ist auf die zur 
Ausführung des Dienstgeschäftes unbedingt 
notwendige Zeit zu beschränken. Nach Been-
digung des Dienstgeschäftes haben Dienstrei-
sende noch an demselben Tag weiter- oder zu-
rückzureisen, wenn ihnen dies nach Lage des 
Falles zugemutet werden kann. Für den Antritt 
einer Dienstreise ist es Dienstreisenden in der 
Regel zuzumuten, ihre Wohnung ab 6.00 Uhr 
zu verlassen; die Rückreise an den Wohnort 
hat, soweit die Dienstreisenden ihre Wohnung 
bis 22.00 Uhr erreichen können, noch am Tag 
der Beendigung des Dienstgeschäfts zu erfol-
gen. Ein früherer Beginn ist in Ausnahmefällen 
zulässig, wenn dienstliche Gründe dies erfor-
dern, z.B. bei Nutzung eines zweckmäßigen 
Verkehrsmittels oder einer dienstlich bereit-
gestellten Fahr- oder Fluggelegenheit. Ein Er-
reichen des Geschäftsorts ist grundsätzlich bis 
20.00 Uhr zumutbar. Die genehmigende Stelle 
kann aus Fürsorgegesichtspunkten auch ab-
weichende Zeiten festlegen, etwa bei Teilzeit-
beschäftigung oder wegen der Betreuung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen. 
Mit der Genehmigung erfolgt insoweit auch 
die Feststellung der Richtigkeit für die Zweck-
mäßigkeit des Weges. In Ausnahmefällen und 
mit Zustimmung der Dienstreisenden sind ne-
ben früheren Abfahrten auch spätere Ankünfte 
zulässig.“

c)	 Folgende VV wird angefügt:
„Nr. 9	� Der Verwaltungsakt über die Reise-

kostenvergütung kann vollständig 
durch automatisierte Einrichtungen 
erlassen werden. Die Bestimmungen 
über die Bekanntgabe in § 41 VwVfG 
bleiben unberührt.“

3.	 VV zu § 5 wird wie folgt geändert:
a)	 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„Nr. 1	� Zu den Fahrkosten gehören auch die 
Auslagen für
—	� Fahrkosten für die Fahrt zu oder 

von einem Bahnhof, Flughafen 
oder einer Haltestelle („Zu- und 
Abgang“) am Wohn-, Dienst- 
oder Geschäftsort,

—	� dienstliche Fahrten am Dienst- 
Wohn- und Geschäftsort ein-
schließlich Fahrten zu und von 
der Unterkunft,

—	� Aufpreise und Zuschläge für 
Züge,

—	� Reservierungsentgelte,

—	� Bettkarten oder Liegeplatzzu-
schläge,

—	� Beförderung des notwendigen 
dienstlichen und angemessenen 
persönlichen Gepäcks.

Möglichkeiten zur Erlangung von 
Fahrpreisermäßigungen sind auszu-
nutzen, vgl. Absatz 2 der VV Num-
mer 7 zu § 3.“

b)	 VV Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Erstattung von ICE-Zugfahr-
karten unterliegt keiner besonderen Ein-
schränkung.“

bb)	Folgende Absätze 7 und 8 werden ange-
fügt:

„(7) Ein unabweisbares dienstliches Inter-
esse für die Nutzung einer höheren Klasse 
sowie Buchungen ohne Zugbindung sind 
bei der Genehmigung gegenüber der Rei-
sestelle zu begründen. Soweit die Nutzung 
einer höheren Klasse mit dem Vorliegen 
eines körperlichen oder gesundheitlichen 
Zustandes begründet wird, ist vorrangig 
das Angebot der nicht höheren Klasse für 
körperlich eingeschränkte Personen an 
speziellen Sitzplätzen, etwa im Eingangs-
bereich, wie auch an Stellplätzen für Rol-
latoren und Rollstühle zu nutzen. Insofern 
kann für diese Fälle nicht ohne (weitere) 
Begründung eine höhere Klasse erstattet 
werden.

(8) Die Frage (des Absehens) von Zugbin-
dungen ist in Verbindung mit den Belangen 
des Dienstherrn zu sehen, inwieweit dieser 
innerhalb seiner Organisationskompetenz 
Wert darauf legt und mit der Maßgabe ge-
nehmigt, einen flexiblen Reiseverlauf zu 
ermöglichen. Dies kann beispielsweise der 
Fall sein, um bei vorzeitigem oder späte-
rem Sitzungsende eine frühere oder spä-
tere oder bei dringlichen Angelegenheiten 
jederzeitige Rückkehr zur Dienststelle zu 
ermöglichen. Insoweit würde ohne Zug-
bindung möglicherweise eine eventuell 
kurzfristige zweite Buchung neben einer 
ggf. nicht mehr wahrnehmbaren und mög-
licherweise auch nicht mehr stornierbaren 
Zugbindung erspart werden. Die Entschei-
dung trifft die genehmigende Behörde.“

4.	 VV zu § 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Der VV Nummer 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Beim Vorhalten von Dienstfahrzeugen sollen 
diese vorrangig gegenüber privaten Kraftfahr-
zeugen genutzt werden (VV Nr. 5).“



Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 18. Dezember 20251104

b)	 VV Nummer 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt 
geändert:

aa)	 der Klammerzusatz wird wie folgt gefasst:

„(alternierende Telearbeit und mobile Bild-
schirmarbeit/„Flexi-Tage“)“

bb)	nach dem Wort „werden“ werden folgende 
Wörter angefügt:

„und diese Dienstreise durch die zustän-
dige Stelle genehmigt wird oder für diese 
Dienstreise eine allgemeine Genehmigung 
nach VV Nummer 3 Absatz 4 zu § 2 vor-
liegt.“

c)	 VV Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Absatz 1 wird aufgehoben.

bb)	Absatz 2 wird zu Absatz 1.

cc)	 Als Absatz 2 wird angefügt:

„(2) Sind regelmäßig verkehrende Beför-
derungsmittel nicht vorhanden, findet ein 
Kostenvergleich nicht statt. In diesen Fäl-
len sind von vornherein triftige Gründe für 
die Benutzung eines privaten Kraftfahr-
zeuges gegeben. Triftige Gründe für das 
Absehen von der Einschränkung des § 6 
Absatz 1 Satz 2 können auch in einem un-
verhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 
zur Durchführung einer Vergleichsberech-
nung liegen.“

d)	 VV Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„Nr. 4	� (1) Triftige Gründe für das Benutzen 
eines privaten Kraftfahrzeuges im 
Sinne des Absatzes 1 Satz 3 können 
dienstlicher oder persönlicher Art 
sein, die im Einzelfall oder allgemein 
für bestimmte regelmäßig wiederkeh-
rende Dienstgeschäfte anerkannt sind.

(2) Sie liegen insbesondere vor, wenn

a)	 der Geschäftsort mit regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmit-
teln nur schwer oder nicht zeit-
gerecht erreicht oder verlassen 
werden kann,

b)	 durch die Benutzung eines pri-
vateigenen Kraftahrzeugs vo-
raussichtlich eine wesentliche 
Arbeitszeitersparnis eintritt,

c)	 durch die Benutzung eines 
privateigenen Kraftfahrzeugs 
mehrere Dienstgeschäfte er-
ledigt werden können, die bei 
Benutzung regelmäßig verkeh-
render Beförderungsmittel nicht 
erledigt werden könnten, z.B. 
bei regelmäßig durch Dienst- 
oder Stundenplan angeordneten 

wechselnden Einsatzorten oder 
Dienststellen,

d)	 notwendiges dienstliches oder 
angemessenes privates Gepäck 
von höherem als üblichem Ge-
wicht oder sperriges dienst-
liches Gepäck mitgenommen 
werden muss, dessen Mitnahme 
in regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmitteln unzumut-
bar ist,

e)	 mindestens eine Person mit An-
spruch auf Fahrkostenerstattung 
gegen denselben Dienstherrn 
mitgenommen wird,

f)	 Dienstreisende als Schwerbe-
hinderte erheblich gehbehindert 
oder aus anderen gesundheit-
lichen Gründen auf die Benut-
zung eines Kraftfahrzeugs an-
gewiesen sind,

g)	 wegen besonderer Dringlichkeit 
oder Gefahr eine dienstliche 
Fahrt sofort ausgeführt werden 
muss und ein Dienstfahrzeug 
nicht benutzt werden kann.

(3) Fürsorgegründe können insoweit 
triftig sein, wie sich die Gegeben-
heiten auf die Durchführbarkeit von 
Dienstreisen auswirken, etwa eine 
spätere Abfahrt oder frühere Rück-
fahrt bei Teilzeitbeschäftigung oder 
wegen der Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen.
(4) Die Reisestelle kann zur Verwal-
tungsvereinfachung weitere Fallgrup-
pen triftiger Gründe festlegen, z.B. 
eine erhebliche Zeitersparnis durch 
schnellere und einfachere Erledi-
gung von Fahrten zwischen mehreren 
Dienststellen oder Dienstgeschäften 
innerhalb der Landes-, Kreis- oder 
Gemeindegrenzen, insbesondere sol-
che, für die eine allgemeine Geneh-
migung von Dienstreisen erteilt wur-
de oder in der Regel bei Fahrten im 
Saarland.
(5) Über das Vorliegen triftiger Grün-
de für das Benutzen eines privaten 
Kraftfahrzeuges an Stelle öffentlicher 
Verkehrsmittel entscheidet die geneh-
migende Stelle.“

5.	 Der VV zu § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Eine zentrale Zimmerbestellung (Kontingent-
abruf) oder die Unterbringung im Hotel der dienst-
lichen Veranstaltung (Tagungshotel) darf für die 
Teilnahme an der Tagung gebucht werden. Die 
entsprechende Unterbringung von mitreisenden 
Begleitpersonen, die nicht an der dienstlichen Ver-
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anstaltung teilnehmen, bedarf im Falle des Über-
schreitens einer Preisobergrenze einer besonderen 
Begründung im Einzelfall.“

6.	 Nummer 3 der VV zu § 14 wird wie folgt gefasst:
„Nr. 3	� Für den Nachweis der Nebenkosten gelten 

die Absätze 1 und 2 der VV Nummer 7 zu 
§ 3.“

7.	 Absatz 1 der VV zu § 15 wird wie folgt geändert:
aa)	 In Satz 1 wird das Wort „nachgewiesene“ ge-

strichen.
bb)	Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Für den Nachweis der Auslagen gelten die 
Absätze 1 und 2 der VV Nr. 7 zu § 3.“

8.	 Als VV zu § 17 wird eingefügt:
„VV zu § 17 – Aufwandsvergütung
(1) Aufwandsvergütung soll vor allem in Fällen 
festgesetzt werden, in denen regelmäßig aufgrund 
der besonderen Art des Dienstgeschäfts (z. B. re-
gelmäßige Dienstreisen an den gleichen Geschäfts-
ort oder in ein gleich bleibendes Gebiet) oder der 
Ausführung der Dienstreisen (z. B. Teilnahme an 
einer Gemeinschaftsverpflegung gegen Bezahlung) 
offenkundig geringere Aufwendungen für Verpfle-
gung und/oder Unterkunft als allgemein entstehen.
(2) Erfahrungswerte können z. B. aus der Auswer-
tung geeigneter Dienstreisen über einen längeren 
Zeitraum gewonnen werden.
(3) Geringfügige Abweichungen führen nicht 
zwingend zu einer Neufestsetzung der Aufwands-
vergütung.
(4) In jedem Fall ist sicher zu stellen, dass dem 
Grundsatz der Erstattung dienstlich veranlasster 
notwendiger Mehraufwendungen Rechnung getra-
gen wird.“

9.	 VV zu § 18 wird wie folgt geändert:
a)	 Die bisherige Fassung wird zu Absatz 1.
b)	 Als Absätze 2 bis 4 werden angefügt:

„(2) Pauschvergütungen können für die gesam-
te Reisekostenvergütung oder für Teile davon 
(z. B. Tage- und Übernachtungsgeld) festge-
setzt werden. Es kann nach Wochen, Monaten 
oder anderen Zeiträumen pauschaliert werden.
(3) Die Bemessung der Pauschvergütung orien-
tiert sich an den notwendigen Aufwendungen, 
die Dienstreisenden erfahrungsgemäß zu er-
statten wären, wenn sie jede regelmäßige oder 
gleichartige Dienstreise gesondert abrechnen 
würden. Erfahrungswerte werden üblicherwei-
se aufgrund von Aufzeichnungen über einen 
repräsentativen Zeitraum über die im Einzel-
nen abgerechneten Dienstreisen gewonnen.
(4) In jedem Fall ist sicher zu stellen, dass dem 
Grundsatz der Erstattung dienstlich veranlass-

ter notwendiger Mehraufwendungen Rech-
nung getragen wird.“

10.	VV zu § 23 wird wie folgt geändert:
a)	 Der Nummer 1 Absatz 1 werden folgende Sät-

ze angefügt:
„Eine Ausbildungszuweisung im Sinne die-
ser Vorschrift ist keine Zuweisung nach § 20 
BeamtStG. Nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften sind entstehende Auslagen er-
stattungsfähig und trennungsgeldliche Bestim-
mungen anwendbar, vgl. Bundesarbeitsgericht, 
Urteil vom 30. April 1992 – 6 AZR 339/90 –, 
BAGE 70, 186-190.“

b)	 Der Nummer 2 wird folgender Satz angefügt:
„Von der Beschränkung auf die Kosten eines 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels 
ist bei Bezug von Trennungsgeld wie in Fäl-
len des § 6 Absatz 1 Satz 3 abzusehen, wenn 
triftige Gründe nach Nummer 4 der VV zu § 6 
vorliegen.“

c)	 In Nummer 3 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem 
Wort „ihm“ folgende Wörter eingefügt:
„ , soweit nicht triftige Gründe nach Nummer 4 
der VV zu § 6 für die Benutzung eines privaten 
Kraftfahrzeuges vorliegen, “

11.	 Der VV Nummer 3 zu § 24 werden folgende Ab-
sätze 3 bis 4 angefügt:
„(3) Dienstgeschäfte sind nach VV Nummer 1 Ab-
satz 4 zu § 2 die im Amt allgemein oder im Einzel-
fall zur Erledigung übertragenen Aufgaben, in der 
Regel nach Dienstposten, Organisation, Geschäfts-
verteilung. Fort- und Weiterbildung sind grund-
sätzlich keine Dienstgeschäfte im Sinne des Rei-
sekostenrechts (vgl. Bundesverwaltungsgericht, 
Urteil vom 14. Februar 1984 – 6 C 46.83). Dem-
zufolge sieht § 24 Absatz 2 als Sondervorschrift 
keinen Anspruch auf Reisekostenvergütung vor, 
sondern auf fehlerfreie Ermessensentscheidung 
über die Gewährung von Kosten bis zur Höhe der 
für Dienstreisen zustehenden Reisekostenvergü-
tung. Es obliegt den einzelnen Behörden, wie sie 
für An- und Abfahrt zu Aus- und Fortbildung in 
ihrer Budgethoheit Haushaltsmittel (außerhalb des 
Reisekostentitels) verwenden wollen.
(4) Da es sich weder um Dienstreisen noch um 
Dienstgänge handelt, liegt die Beantragung und 
Genehmigung außerhalb des Reisekostenrechts. In 
aller Regel ist reisekostenrechtlich auch insoweit 
kein Raum mehr, wie von der zuständigen Stelle 
bereits der Antrag über die Teilnahme an der Maß-
nahme genehmigt und damit (konkludent) die Höhe 
der in der jeweiligen Behörde üblichen Kosten-
erstattung zugesagt wurde. Eine Anordnung, Bean-
tragung, Genehmigung sowie Abrechnung mit für 
Reisekosten maßgebenden Formularen oder elek-
tronischen Verfahren begründet allein keinen rei-
sekostenrechtlichen Anspruch. Bei Teilnahme an 
dienstlich angeordneten Aus- oder Fortbildungs-
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veranstaltungen in ausschließlich dienstlichem 
Interesse liegt für die Fahrt hin und zurück eine 
Dienstreise vor, bei längerem Aufenthalt besteht 
Anspruch auf Trennungsgeld nach § 23 SRKG.“

Saarbrücken, den 5. Dezember 2025

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Im Auftrag 

Antes
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B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes

Bekanntmachungen

294	 Bekanntgabe  
	 Verleihung des Saarländischen Verdienstordens

Vom 3. Dezember 2025

Als Zeichen der Anerkennung für besondere Verdiens-
te um das Saarland hat Frau Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger den Saarländischen Verdienstorden mit 
Urkundendatum vom 4. November 2025 an nachste-
hend aufgeführte Person verliehen:

—	 Herrn Reiner Lunk, Großkarlbach

Saarbrücken, den 3. Dezember 2025

Der Chef der Staatskanzlei

Lindemann

295	 Bekanntgabe  
	 Verleihung des Saarländischen Verdienstordens

Vom 3. Dezember 2025

Als Zeichen der Anerkennung für besondere Verdiens-
te um das Saarland hat Frau Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger den Saarländischen Verdienstorden mit 
Urkundendatum vom 13. November 2025 an nachste-
hend aufgeführte Person verliehen:

—	 Herrn Prof. Dr. Tim Meyer, Saarbrücken

Saarbrücken, den 3. Dezember 2025

Der Chef der Staatskanzlei

Lindemann

296	 Bekanntgabe  
	 Verleihung des Saarländischen Verdienstordens

Vom 3. Dezember 2025

Als Zeichen der Anerkennung für besondere Verdiens-
te um das Saarland hat Frau Ministerpräsidentin Anke 
Rehlinger den Saarländischen Verdienstorden mit Ur-
kundendatum vom 2. Dezember 2025 an nachstehend 
aufgeführte Person verliehen:

—	 Herrn Helmut Eisel, Saarbrücken

Saarbrücken, den 3. Dezember 2025

Der Chef der Staatskanzlei

Lindemann

Stellenausschreibungen

286	 Stellenausschreibung  
	 IT-Dienstleistungszentrum – Sachgebiet E2  
	 „Personal u. Organisation“

Vom 3. Dezember 2025
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n en-
gagierte/n

Mitarbeiter*in (m/w/d) im Personalmanagement

Ihre Aufgaben
Vom Beginn bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses 
unterstützen Sie die Bearbeitung aller personalrelevan-
ten Themen sowie weiterer Maßnahmen mit personal-
rechtlichem Bezug für die Mitarbeiter*innen unseres 
IT-Dienstleistungszentrums (IT-DLZ).
Zu den Aufgaben zählen u.a.:
—	 Mitarbeit und Unterstützung des Bewerbungsma-

nagements, sowie die organisatorische Begleitung 
von Vorstellungsgesprächen im Rahmen des Aus-
schreibungs-, Auswahl- und Einstellungsverfahren

—	 Unterstützung bei der Anfertigung von Tätigkeits-
beschreibungen

—	 Führen von Personalakten bzw. der Personalneben-
akten

—	 Aufgaben in Angelegenheiten des Beamten-, 
Arbeits- und Tarifrechts

—	 Abwesenheitsvertretung der Zeiterfassung

Ihr Profil
—	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/

zum Verwaltungsfachangestellten oder
—	 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in 

einem anerkannten kaufmännischen Ausbildungs-
beruf (Kauffrau bzw. Kaufmann für Bürokommu-
nikation, Kauffrau bzw. Kaufmann für Büroma-
nagement)

Was wir voraussetzen
—	 ausgeprägte Teamorientierung und die Fähigkeit, 

Verantwortung zu übernehmen
—	 Offenheit, Kommunikationsstärke und die Bereit-

schaft, neue Ideen einzubringen
—	 Analytisches Denkvermögen und eine strukturierte 

Arbeitsweise
—	 Flexibilität im Denken und Handeln sowie Belast-

barkeit in herausfordernden Situationen
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—	 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Wünschenswert – aber kein Muss
—	 Kenntnisse im Bereich Personal und idealerweise 

Berufserfahrung in der öffentlichen Verwaltung
Bitte bewerben Sie sich auch, wenn Sie nicht alle 
Kenntnisse erfüllen. Wir unterstützen Sie aktiv beim 
Auf- und Ausbau Ihrer Kompetenzen durch gezielte 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Ihr Arbeitgeber
Die Saarländische Landesverwaltung ist der größte 
Arbeitgeber des Saarlandes – die saarländische Lan-
desverwaltung bietet eine große Vielfalt an verant-
wortungsvollen Tätigkeiten in verschiedensten Ge-
bieten. Unsere Arbeit zeigt Wirkung: Sei es in den 
Bereichen Polizei, Schule, Justiz, IT, Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktförderung, Verkehrs- und Energiepolitik, 
Umwelt, Gesundheitswesen, allgemeine Verwaltung, 
Technik, Finanzen, Bauen oder Soziales. Wir gestalten 
die Zukunft des Saarlandes. Werden auch Sie #Berufs-
Saarländer*in (m|w|d)!

Kurzvorstellung des IT-Dienstleistungszentrums
Das IT-Dienstleistungszentrum ist zentraler IT-Dienst-
leister der saarländischen Landesverwaltung. Im Rah-
men der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung 
unterstützen wir die saarländischen Landesbehörden 
mit kompetenter Beratung, Projektsteuerung, Lö-
sungen sowie Services auf Basis von eGovernment-
Diensten, IT-Infrastruktur, Rechenzentrumsleistung, 
Webprogrammierung als auch mit spezifischen Verfah-
rensanwendungen.

Unser Angebot
—	 Unbefristeter Arbeitsvertrag
—	 Sinnhaftes Arbeiten im Auftrag der Gesellschaft
—	 Familienfreundlichkeit und Work-Life-Balance 

(flexible Arbeitszeiten, Telearbeit, mobiles Arbei-
ten, Teilzeitangebote, Kinderbetreuungsangebote 
in den Ferien)

—	 Strukturierte Einarbeitung
—	 Angenehmes und kollegiales Umfeld, in dem 

Teamgeist und respektvoller Umgang großge-
schrieben werden

—	 Umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot
—	 Betriebliches Gesundheitsmanagement (u.a. viel-

seitige Betriebssportangebote)
—	 Jobticket (Kostenbeteiligung)
—	 Dienstrad Leasing
—	 Tarifliche Eingruppierung nach den Regelungen 

des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L). Bei der Stufenzuordnung zu einer 
Entgeltgruppe können einschlägige Berufserfah-

rung sowie förderliche Zeiten bei der Stufenzuord-
nung berücksichtigt werden. Die in den Geltungs-
bereich des TV-L fallenden Beschäftigten (m/w/d) 
haben zudem Anspruch auf eine zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung unter Eigenbeteili-
gung.

Ihre Bewerbung
Reichen Sie bitte Ihre vollständige und aussagekräftige 
Bewerbung bis zum 31. Dezember 2025 ausschließ-
lich über die Internetplattform Interamt (Angebots-ID: 
1388917) ein.
Von Bewerbungen per Post, E-Mail oder anderen Me-
dien bitten wir abzusehen.
Damit wir Ihre Bewerbung zügig und vollständig prü-
fen können, bitten wir Sie, alle erforderlichen Daten-
felder im Bewerbungsformular sorgfältig auszufüllen. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass unvollständige Unter-
lagen im weiteren Auswahlverfahren leider nicht be-
rücksichtigt werden können.
Während des Auswahlverfahrens erfolgt die Kommu-
nikation ausschließlich per E-Mail.
Wir empfehlen Ihnen daher, regelmäßig sowohl Ihren 
Posteingang als auch den Spam-Ordner zu überprüfen.
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen bitten wir 
um Übersendung entsprechender Nachweise über 
die Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss 
(Zeugnisbewertung). Weitere Informationen entneh-
men Sie bitte der Internetseite der Zentralstelle für aus-
ländisches Bildungswesen (ZAB).
Für Fragen steht Ihnen Frau Collmann (Tel.-Nr.: 
06 81/501-27 58 / E-Mail: auswahlverfahren@it-dlz.
saarland.de) gerne zur Verfügung.

Weiteres
Die saarländische Landesverwaltung fördert aktiv die 
Gleichstellung aller Mitarbeiter*innen (m/w/d) un-
abhängig von kultureller und sozialer Herkunft, Alter, 
Religion, Weltanschauung, Behinderung oder sexueller 
Identität. Im Rahmen der tatsächlichen Durchsetzung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
der gesetzlichen Maßgabe, die Unterrepräsentanz von 
Frauen innerhalb des Geltungsbereichs des bestehen-
den Frauenförderplans zu beseitigen, ist die saarländi-
sche Landesverwaltung an der Bewerbung von Frauen 
besonders interessiert. Schwerbehinderte Menschen 
und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. Bitte fügen Sie Ihrer Bewer-
bung einen entsprechenden Nachweis bei, sofern im 
Einstellungsverfahren eine Schwerbehinderung oder 
Gleichstellung nach dem SGB IX berücksichtigt wer-
den soll.
Die im Zusammenhang mit der Bewerbung oder einem 
späteren Vorstellungsgespräch entstehenden Kosten 
können nicht erstattet werden.
Mit Ihrer Bewerbung stimmen Sie der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten in erforderlichem 

https://interamt.de/koop/app/stelle?0&id=1388917
mailto:auswahlverfahren%40it-dlz.saarland.de?subject=
mailto:auswahlverfahren%40it-dlz.saarland.de?subject=
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Umfang zur Durchführung des Bewerbungs- und Aus-
wahlverfahrens gemäß der EU-Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) zu. Bitte beachten Sie die Informa-
tionen zur Erhebung personenbezogener Daten gemäß 
Art. 13 DSGVO unter https://www.saarland.de/mwide/
DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html im 
Bewerbungsverfahren.
Weitere Informationen zum Arbeitgeber und noch mehr 
Stellenangebote auf karriere.saarland.de.

https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
https://www.saarland.de/mwide/DE/services/datenschutz/datenschutz_node.html
http://karriere.saarland.de
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